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Gegenwart und Zukunft des deutschen 
Privat-Bankier-Standes.

Von Geh. Kom m erzienrat D r. h. c. Louis Hagen, K öln  a. Rh.

Im gegenwärtigen kritischen Augenblick, in dem 
W irtschaft, Finanz und vor allen Dingen Vertrauen 
mehr oder minder aus denselben Gründen leiden 
und in dem man in weiten Kreisen an pessimistischer 
Auffassung w ette ife rt, dürfte es am Platze sein, 
eine Sonde zur Untersuchung anzulegen, ob ein so 
weitgehender Pessimismus, w ie er namentlich m 
den letzten Wochen und Monaten Platz gegriffen
hat, berechtigt ist. D ,

Vorausschicken muß ich, daß viele der Bank
geschäfte, die in den letzten Monaten die Liste der 
Zahlungsunfähigkeit verm ehrt haben, wohl teilweise 
nur von loka ler Bedeutung waren, im großen und 
ganzen aber eine größere Bedeutung, namentlich 
eine internationale Bedeutung, n icht besaßen. Das 
private deutsche Bankgeschäft verdient den guten 
Ruf, den es sich in einer langen Vergangenheit 
erworben hat, auch in der gegenwärtigen krisen
haften Zeit. Dies g ilt auch von den solide geleiteten 
m ittle ren und kle ineren Privatbankfirm en an den 
Hauptbörsenplätzen und Provinzorten, deren A n 
zahl und w irtschaftliche W ich tigke it m itunter erheb
lich unterschätzt w ird.

Die unverkennbaren Umstellungs - Resultate, 
welche die privaten deutschen Bankgeschäfte seit 
dem unglücklichen W eltkriege erzielten, sind die 
Früchte einer schweren Schulzeit. Auch die be
kanntesten deutschenPrivatbankfirmen haben seitden 
letzten 50—60 Jahren an der Entw icklung der zu 
großer B lüte gelangten deutschen Industrie und W e lt
w irtschaft wesentlich beigetragen. Sie haben Sitz 
und Stimme in den Aufsichtsräten unserer be
deutendsten größten Industrie-Gesellschaften m it 
den V ertre tern  der deutschen Großbanken und 
haben in  Gemeinschaft m it diesen, zu leiten und 
zu lenken gelernt und es verstanden, die deutsche 
W irtschaft in  der erreichten hohen Blüte zu 
unterstützen.

Die Umstellungen, welche Inflation, S tab ili
sierung, Währungsfragen, Kreditfragen seit 15 Jahren 
m it märchenhaft schneller Aufeinanderfolge m it sich 
brachten, sind, neben den Leitern der großen Banken,

Sicherungsübereignung und Eigentum svorbehalt.
Von Rechtsanwalt D r. G ü n t h e r  S c h i r d e w a h n ,  
Berlin .

M ißbräuche im  Kreditwesen.

G erich tliche Entscheidungen.

Bücherbesprechung.

auch den Le ite rn  von Privat-Bankgeschäften zu
gefallen. Das Ausland ist längst zu der Ueber- 
zeugung gekommen, daß in Deutschland, neben den 
D- und anderen großen Banken, auch Privat-Bank- 
geschäfte tätig  sind, die Schule gemacht haben und 
es dürfte längst zum Bewußtsein der starken Finanz
krä fte  des Auslands gekommen sein, daß sie am 
vorteilhaftesten und am sichersten ihren K red it 
und namentlich ihren Rembours-Kredit nur durch 
Verm ittlung der deutschen Bankwelt der gesamten 
deutschen W irtschaft zur Verfügung stellen und 
daß es geradezu verderblich w irken  würde, wenn 
die ausländische Bankwelt m it der deutschen Industrie 
und W irtschaft ohne Verm ittlung der deutschen 
Bankw elt arbeitete.

Es hat sich im letzten Jahrzehnt immer mehr 
die Notwendigkeit herausgebildet, daß die deutsche 
Bankleitung in einem nahen freundschaftlichen 
Verhältnis zu der gesamten W irtschaft stehen muß, 
daß, wer m it Erfolg seine Kunden betreuen w ill, 
dieselben auch belehren muß und nicht nur m it 
M itte ln  unterstützen darf, sondern und vor allen 
Dingen auch in normalen Zeiten, in  denen Krisen 
nicht gerade dazu zwingen, in intimen Beziehungen 
zu seinen Kunden stehen muß. Die Bankwelt muß 
in erster L in ie  darauf sehen, daß alle d irekten oder 
verm itte lten K redite  nicht imm obil investiert werden. 
Wenn dieselben in  Steine und Maschinen angelegt 
werden, m it anderen W orten, wenn dieselben ver
baut werden, können sie nicht zur geeigneten Zeit 
m obilis iert werden. Keine deutsche Bank, ob A ktien - 
Bank, oder Privat-Bankfirm a, sollte dieses wichtige 
Moment auch nur einen Augenblick aus dem Auge 
lassen. Die sogenannten eingefrorenen Kredite, 
welche die Debitoren in Anspruch nehmen und zu 
diesen Debitoren gehören natürlich auch das Reich, 
die Länder und die Kommunen — und v ie lle ich t 
sind diese sogar in  erster Reihe zu nennen 
dürfen nur in einem mäßigen Umfange U n ter
nehmungen auf K red it schaffen, die^ eines Tages 
auch die Rückzahlungen und Zins-Zahlungen 
garantieren und vor allen Dingen muß das deutsche 
Bankiergewerbe Tag fü r la g  im Auge behalten, 
daß die Regelung der Währungsfrage fü r das 
Deutsche Reich das oberste Gesetz ist und bleibt. 
W ir  haben der Fälle schon genügend erlebt, daß 
die Reichsbank nicht aus W illkü r, sondern aus
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eiserner Notwendigkeit, im Interesse des Reiches 
zu Restriktionen übergehen mußte, die, wenn sie 
auch vorübergehend fü r die Bankwelt m it großen 
Unbequemlichkeiten verbunden waren, doch bewiesen 
haben, daß die S tab ilitä t unserer Währung eine 
garantierte sein muß, wenn w ir  das Vertrauen der 
ganzen W e lt uns zugewandt wissen wollen. Die 
Privat-Bankfirm en, die unter diesen Gesichtspunkten 
arbeiten, werden, wenn sie auch unter den Folgen 
des abgelaufenen Jahres zu leiden haben, die 
schwierigen Zeiten ohne tieferen Schaden über
winden und neben unseren solid geleiteten großen 
Banken ein mächtiger Faktor im deutschen 
W irtschaftsleben sein und bleiben. Ihnen gebührt 
der Rang in unserer ganzen w irtschaftlichen E nt
wicklung, der den schweren, oft sehr schweren 
Prüfungen entspricht, welche nicht nur in den 
Konjunkturen fü r unsere gesamte W irtschaft liegen, 
sondern auch in den Bedürfnissen von Reich, 
Ländern und Kommunen.

Nach w ie vor müssen die P rivatbankfirm en einen 
erheblichen Te il ih re r Tä tigke it dazu verwenden, 
das Publikum mehr, als es in den letzten Jahren 
üblich war, daran zu gewöhnen, die zur Verfügung 
stehenden flüssigen M itte l in erstklassigen deutschen 
festverzinslichen Anleihen, Pfandbriefen usw. an
zulegen und so auch die seit einer Reihe von Jahren 
immer mehr üblich gewordenen Bevorzugungen 
ausländischer M ärkte  w ieder abzustellen. Namentlich 
der P rivat-Bankier in der Provinz sollte dieses 
m it dem wenigsten R isiko verbundene Geschäft 
mehr pflegen, als es Gewohnheit geworden ist.

Das Ausland aber möge wissen, daß bei dem 
eisernen W illen, der n icht zum wenigsten bei den 
bedeutendsten deutschen Bankgeschäften vorhanden 
ist, die deutsche W irtschaft auf einem soliden Stand
punkt zu erhalten und zu immer größerer Entw icklung 
zu bringen, die Sorge, dem Ausland gegenüber 
prompt und zu jeder Ze it seine Verpflichtungen zu 
erfüllen, oberstes Gesetz ist.

Ich möchte an dieser Stelle in die Erinnerung 
zurückrufen, daß im Jahre 1924 nach erfolgter 
Stabilisierung der M ark, nach beendeter Räumung 
des Ruhrgebietes, fü r die deutschen Aktien-Banken 
sehr schwierige Zeiten sich einstellten und daß es 
damals eine Reihe von Privat-Bankfirm en waren, 
welche der W irtschaft so schnell zur H ilfe  kommen 
mußten und konnten, daß ein Stillstand der deutschen 
W irtschaft niemals eintrat. Im  gegenwärtigen Ze it
punkt daran zu erinnern, dürfte zur Hebung des 
Vertrauens in dieselben M öglichkeiten fü r die nächste 
Zeit beitragen.

Meine kurze Beleuchtung der gegenwärtigen 
Lage der privaten deutschen Bankgeschäfte w irk t, 
so hoffe ich, überzeugend genug, sich der bestimmten 
Erwartung hinzugeben, daß in unserem Vaterland 
kein Grund vorhanden ist, irgendwie den M ut zu 
verlieren. Wenn erst der le ider zur Gewohnheit 
gewordene Pessimismus eine ruhigere, sachlichere 
Beurteilung erfahren w ird, kehren auch normale 
Verhältnisse in der gesamten W irtschaft zurück 
und es w ird  sich sehr bald heraussteilen, daß die 
deutsche Bankwelt, und nicht zuletzt auch die P riva t
bankiers sich ih re r Verpflichtungen gegenüber der 
Gesamt-W irtschaft bewußt geblieben sind und das 
früher ihnen entgegengebrachte Vertrauen nach 
wie vor in vollstem Maße verdienen.

„Was not tut.“
Eine Ergänzung,

Von Staatsminister a. D. Dr. Saemisch,
Präsident des Rechnungshofs des Deutschen Reichs,

In der Nr. 4 des Bank-Archivs vom 15. No
vember 1929 hat Herr Bankier M ax M. W  a r  b u r  g , 
Hamburg, interessante und beachtliche Aus
führungen über die w irtschaftliche Betätigung der 
öffentlichen Hand gemacht und sich besonders m it 
der notwendigen Kontro lle  öffentlicher Unternehmen 
beschäftigt. Seine Darlegungen gipfeln in der 
Forderung, die er am Schluß erhebt: „Staatliche 
W irtschaftsbetriebe müssen von beeidigten Buch
haltern und Betriebsprüfern oder Revisions-Gesell
schaften, soweit deren Leiter die gleiche Revisions
prüfung abgelegt haben, auf W irtschaftlichke it und 
Korrekthe it geprüft werden; die eigenen staatlichen 
Revisions-Instanzen genügen nicht; die Auswahl 
dieser Buchhalter und Prüfer hat von d ritter, unab
hängiger Instanz zu erfolgen.“

Herr W  a r  b u r g hofft, daß die trüben E r
fahrungen der letzten Zeit dazu führen werden, 
seinen Vorschlag recht bald in steigendem Ausmaße 
zu verw irklichen; hierbei sagt er, daß er sich dar
über k la r sei, welchen Horror unsere öffentlichen 
Verwaltungen gegen die von ihm entw ickelten Ge
danken haben werden. Diese Besorgnis gibt m ir 
Anlaß zu einer Ergänzung der W  a r b u r  g sehen 
Ausführungen in tatsächlicher Hinsicht. Ich kann 
feststellen, daß die von Herrn W  a r b u r g ent
w ickelten Gedanken bei dem Deutschen Reich, bei 
einzelnen Ländern und auch bei manchen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden sowie bei öffentlichen 
Kreditanstalten schon weitgehend und zum Te il 
schon vor geraumer Zeit in die W irk lich ke it um
gesetzt worden sind. Bezüglich des Reichs sind in 
der Reichshaushaltsordnung vom 31, Dezember 
1922 eingehende Bestimmungen vorgesehen, welche 
die Revision von Unternehmen, an denen das Reich 
beteiligt ist, regeln und die Inanspruchnahme einer 
neutralen, auch im Sinne der P rivatw irtschaft w e it
gehenden Ansprüchen genügenden Revisions-Gesell
schaft vorschreiben. Richtlinien, die zwischen dem 
zuständigen Reichsminister und dem Rechnungshof 
vereinbart sind und die in der Praxis reibungslos und 
m it Erfolg durchgeführt werden, geben die Gewähr 
dafür, daß die Prüfungen durch eine im E inver
nehmen m it dem Rechnungshof zu bestellende Treu
handgesellschaft nach dem modernsten Stande der 
Betriebsprüfung vorgenommen werden; ihre Resul
tate werden in kürzester Fris t den zuständigen 
Stellen, d. h. dem Ressortminister und sodann dem 
Rechnungshof überm itte lt. Es läßt sich deshalb 
sagen, daß die Forderungen, die Herr W  a r b u r g 
erhebt, bezüglich der Unternehmen, an denen das 
Reich beteiligt ist, grundsätzlich bereits e rfü llt sind1). 
Aehnlich liegt es bei dem größten deutschen Lande, 
bei Preußen; bezüglich der w irtschaftlichen U nter
nehmen, an denen das Land Preußen maßgeblich be
te ilig t ist, ist die Kontro lle  in analoger Weise — *)

*) Näheres s, in  dem Aufsatz des Verfassers: „D ie  B e te ili
gung des Reichs an öffentlichen w irtschaftlichen Unterneh
mungen“  in  der Z e itschrift fü r ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht, Bd. 1 T e il 1 S. 421.
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zwar noch nicht durch Gesetz, aber durch einen 
Beschluß des Staatsministeriums — wie im Keicn

^C16 Wesentlich verw icke lte r liegen allerdings die 
Verhältnisse bei den Gemeinden und Gemeinde ver
bänden. Es kann hier zwar nicht auf die rechtlichen 
Grundlagen, auf denen die Kontro lle  der kommu
nalen Finanzgebarung beruht, und auf die nach den 
örtlichen Verhältnissen recht verschiedene A r t  ihrer 
tatsächlichen Handhabung eingegangen werden. 
W ohl aber darf folgendes festgestellt werden: es 
gibt Kommunen, die schon seit Jahren m it dem 
besten Erfolge ihre werbenden Betriebe, mögen sie 
selbständige Gesellschaften sein oder Teile der 
Kommunalverwaltungen bilden von einer neutralen,
selbständigen Treuhand-Gesellschaft prüfen lassen
Allerdings ist es noch bei weitem, nicht die Mehrza“  
der Kommunen, die sich von der überkommenen 
Anschauung freigemacht haben, daß die Inanspruch
nahme einer solchen Revisions-Gesellschaft ei 
überflüssiger und darum zu vermeidender L ^ u s  seu 
weil die eigenen —  mehr oder minder vollkommenen 
— Revisions-Einrichtungen vollauf geäugten, £  
verdient daher große Anerkennung, daß d*e
munalen Spitzenorganisationen gemeinsam n u td e m  
Verbände deutscher öffenthch-rechtiicher K  d t^  
anstalten seit einigen Jahren * *  — im
Ueberprüfung der kommunalen B et» el?e 
weitesten Sinne aufzufassen — erkannt hab 
ihre M itg lieder auf die Notwendigkeit und Zweck
mäßigkeit solcher Prüfungen durch eine 
Revisionsstelle immer wieder hmweisen Aus dieser 
Erkenntnis heraus haben die kommunalen bpitzen 
verbände -  Verband der preußischen Provinzen, 
Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Reiehs- 
städtebund, Deutscher Landgemeindetag —  und der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband ^ e in s a m  m it 
dem Verband deutscher öffentlich-rechtim her K red it
anstalten im Jahre 1927 m it erfreulicher Harmonie an 
der Treuhand-Gesellschaft fü r kommunale U n ter
nehmungen AG. in  Berlin  Interesse genommen und m it 
einem allerdings nur langsam aber ständig steigend 
Erfolge auf die Inanspruchnahme dieser übrigens schon 
seit dem Jahre 1915, wenn auch m kleinerem Um
fange und unter anderem Namen, existierenden Re
visions-Gesellschaft hingewiesen. Die Zusammen
setzung des Aufsichtsrats der kommunalen lre u - 
handgesellschaft gibt die Gewähr dafür, daß der Ge
danke der Prüfung durch eine neutrale, m keinerlei 
Abhängigkeit von den zu prüfenden Betrieben 
stehende, m it den Grundsätzen der P rivatw irtschaft
völlig v e rtra u te  R ev is ions-G ese llscha ft an Boden
gewinnen w ird. Die unerfreulichen, auf dem Mariae 
einer soliden Geschäftsgebarung und ausreichenden 
Kontro lle  zurückzuführenden Ereignisse, wie sie 
sich in den letzten Wochen bei öffentlichen und auch 
bei privaten Unternehmen zugetragen haben, lassen 
erwarten, daß die erwähnten Bestrebungen der 
kommunalen Spitzenorganisationen nunmehr zu 
einer gewissen grundsätzlichen Regelung führen 
werden. Das, was hinsichtlich der Kontro lle  der 
Betriebe des Reichs und Preußens durch eine Treu
handgesellschaft gilt, muß auf irgendeinem Wege 
allgemein auf die kommunalen Betriebe übertragen 
werden. H ierbei mag auf die vor kurzem geführten, 
auch in der Tagespresse erwähnten Verhandlungen 
des Deutschen Städtetages über die Revision kom
munaler W irtschaftsbetriebe hingewiesen werden.

Es ist selbstverständlich, daß diese Prüfung der 
kommunalen Betriebe es als besonders wie i öe 
Aufgabe ansieht, in allen geeigneten Fallen auch 
eine w irtschaftliche Beratung eintreten zu lassen. 
Die vielfachen und wichtigen Gesichtspunkte, die 
hierbei zu beachten sind, und die zum erheblichen 
Te il aus der Sonderkenntnis kommunaler Betriebe 
und aus der Ueberprüfung einer großen Zahl von 
Betrieben der gleichen A r t  in verschiedenen r en 
gewonnen werden, können im Rahmen dieser kurzen 
Darlegung nicht auf geführt werden. Es darf jedoch 
auf Grund der Erfahrung darauf hingewiesen werden, 
welch großer Schatz von Kenntnissen und Ver
gleichsmöglichkeiten sich bei einer solchen Kevi- 
sions-Gesellschaft ansammeln muß, und m we c j  
glücklicher Weise infolge der Zusammenarbeit m it 
allen kommunalen Spitzenorganisationen leses 
M ateria l allen Gemeinden und Gemeindeverbanden 
nutzbar gemacht werden kann.

Es ist kein Zweifel, daß die ihrer Verantwortung 
voll bewußten kommunalen Spitzenverbände m it 
der von ihnen eingeführten und geförderten 
Prüfungsorganisation auf dem richtigen Wege sind. 
Jetzt kommt es darauf an, ob die Kommunen den 
notwendigen entscheidenden Schritt von sich aus 
tun und das Revisionswesen — und zwar sowohl 
hinsichtlich ihrer eigentlichen Verwaltung, worauf 
in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden 
kann, wie bezüglich ihrer w irtschaftlichen Betriebe 
- -  aus eigener In itia tive  einer allgemein gültigen 
und wirksamen organisatorischen Regelung unter- 
ziehen werden. Zeit ist hierbei nicht mehr zu ver
lieren. Darauf weisen auch die Ausfuhrungen des 
Reichsfinanzministers Dr. H  i 1 f e r  d l n g im Reic  s- 
tag am 14. Dezember 1929 hin- er beze ichn te  eine 
Reform der Rechnungsprüfung der Kommunen unter 
Einschaltung einer unabhängigen Instanz als not 
wendig. Den Kommunen ist der Weg vorgezeichne 
durch Anknüpfung an das Vorhandene, durch Aus
bau des Bewährten. Zusammenschließung und fre i
w illige Unterwerfung unter die für richtig  erkannte 
Methode muß die Parole sein.

AuisichtsratsmitgHeder „kraft Auftrags“ oder 
„in amtlicher“ Eigenschaft.

Von Landgerichtspräsident Rospatt, Bieleield,

In der Leipziger Zeitschrift 1929 Sp. 1233 führt ein 
österreichischer Jurist (v. H o i m a n n s t h a  ) u 
Bezugnahme auf die Bestimmungen des österreichischen 
ABGB. und verschiedene Entscheidungen des u d . 
Gerichtshofs in Wien aus, daß nach österreichischem 
Recht eine Gesellschaft, die ihre Vertreter in den Aui- 
sichtsrat (AR.) einer anderen Gesellschaft wählen lasse, 
für deren dort entfaltete Tätigkeit hafte. Er spricht 
weiter die Ansicht aus, daß im deutschen Recht ähnliche
Grundlagen zu der gleichen Folge führten. Die 
führungen geben Anlaß, der Frage naher zu treten, wi 
überhaupt die Rechtsstellung solcher AR-Mitglieder, die 
auf Veranlassung von Interessenten oder auf Grund 
ihrer sonstigen Berufsstellung eintreten, aufzufassen ist 
und welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben.

I. R e c h t s s t e l l u n g  i m a l l g e m e i n e n .
Folgende Hauptgruppen lassen sich unterscheiden:
1. ein Interessent (Großaktionär, Bank) beauftragt 

eine Vertrauensperson — mit oder ohne be-
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stehendes Dienstverhältnis — mit dem E intritt 
in den AR.,

2. der gesetzliche Vertreter einer mit einer Akt,- 
Ges. (AG.) in geschäftlichen Beziehungen stehen
den natürlichen oder juristischen Person oder der 
Angestellte einer juristischen Person (Filial- 
direktor) oder ein Staatsbeamter tr itt ohne Auf
trag und mit oder ohne besondere Genehmigung 
in den AR. ein.

1. Für den 1. Fall hat G o l d s c h m i d t  in der Zeit
schrift für Aktienwesen Bd. 34 S. 307 die Bezeichnung 
"AJR. kra^  Auftrags“ geprägt, die aber, wie S t a u b 
(HGB. 12./13. Aufl. Bd. II S. 243 A. 2 e) mit Recht hervor
hebt und sich aus den folgenden Ausführungen ergibt, 
nicht sehr glücklich und irreführend ist. Zunächst kann 
sich die Frage erheben, ob ein Auftrags Verhältnis hin
sichtlich der Uebernahme eines AR.-Amtes überhaupt 
rechtlich möglich ist. Das RG. hat allerdings in RGZ. 105 
S. 393 in einem Falle, in dem ein Vorstandsmitglied der 
Handelsvereinigung (zugleich Vermögensverwalter eines 
Großaktionärs) AR.-Mitglied einer Anzahl zum Fürsten
konzern gehöriger Gesellschaften war, ausgesprochen, 
daß er die AR.-Aemter in seiner Eigenschaft als Vor
standsmitglied der Handelsvereinigung, also in ihrem 
Interesse und A u f t r a g ,  übernommen und verwaltet 
habe, und dazu erklärt: „Gegen die rechtliche Zulässig- 

eines derartigen Auftrags bestehen keine Bedenken." 
M it Recht bemerkt aber B r o d m a n n  (Akt.-Recht 
S. 276), daß in Wahrheit dagegen die erheblichsten Be- 
d.enken bestehen. Jedenfalls können die Rechtsgrund
sätze des Auftrags nur mit starker Beschränkung An
wendung finden. Zunächst setzt ein Auftrags
verhältnis auf der einen Seite U e b e r t r a g u n g  des 
zu besorgenden Geschäfts durch den Auftraggeber vor
aus, so daß also die Ausführung von dessen Willen ab- 
hängt, auf der anderen Seite die Verpflichtungsübernahme 
zur Besorgung seitens des Beauftragten. Die Bestellung 
zum AR.-Mitglied kann aber rechtlich nicht durch den 
,,Auftraggeber , sondern nur durch die Generalversamm
lung (GV.) erfolgen, gleichviel wie stark der Auftrag
geber durch seinen Aktienbesitz und sonstigen Einfluß 
auf das Abstimmungsergebnis einwirken kann. Und eben 
deshalb kann auch der Beauftragte durch die Annahme 
des Auftrags allein noch keine Verpflichtung zu dem 
nicht nur von ihm abhängigen E intritt in den AR. über- 
nehmen. Ebenso kann das einmal übernommene Amt 

sonst ein Auftrag — durch einfachen Wider
ruf dem Beauftragten genommen werden; er behält es, 
falls er es nicht selbst in zulässiger Weise niederlegt, bis 
zum Widerruf oder Nichtwiederwahl nach Ablauf seiner 
Amtsperiode durch die GV. Er bekleidet also sein Amt 
nicht kraft Auftrags, sondern kraft des Willens der GV.

Aber auch im inneren Verhältnis des Beauftragten 
zum Auftraggeber bestehen schwerwiegende Unter- 
sc^jjet?.e'j .  ^ er„ Beauftragte führt die Geschäftsbesorgung 
vollständig für den Auftraggeber. Er ist an seine 
Weisungen gebunden, von denen er gemäß § 665 BGB. 
regelmäßig nur abweichen darf, wenn die Billigung des 
Auftraggebers vorauszusetzen ist. Und mag auch bei 
einem Dienstverhältnis höherer Art, dem nach § 675 
BGB. der Auftrag gegen Entgelt im allgemeinen gleich
steht, unter Umständen dem Beauftragten nach der 
Sonderart seiner Tätigkeit (Arzt, Rechtsanwalt) eine 
etwas freiere Stellung zugestanden werden, so bleibt 
doch wesentlich für Inhalt und Richtung der Geschäfts
führung stets die Sorge, daß das für das Interesse des 
Geschäftsherrn Erforderliche geschehe und das dafür 
Schädliche unterbleibe. Für den AR. aber stehen in erster 
Linie seine Pflichten der Gesellschaft gegenüber. Ver
letzt er sie, so trifft ihn im vollen Maße die Haftung des 
§ 249 HGB. ohne Rücksicht auf etwaige gegenteilige 
Weisungen oder Interessen seines „Auftraggebers“ . 
Solche kollidierende Interessen können aber leicht Vor
kommen. Beispiel; Der Auftraggeber — oder im Falle 2 
die von dem AR.-Mitglied vertretene natürliche oder

juristische Person — betreibt ein Werk der weiterver
arbeitenden Industrie, die AG. des AR. ein Rohstoffwerk 
derselben Branche, und letzteres soll selbst die gleiche 
Weiterverarbeitung mit aufnehmen. Das RG. begnügt 
sich in der obigen Entscheidung zur Begründung seiner 
allgemeinen Bejahung der Zulässigkeit eines solchen Auf
trags mit dem Hinweis, daß solche Abordnungen heute 
allgemein üblich seien und daß dafür, daß im konkreten 
Falle Zweck der Abordnung sei, die Erfüllung der dem 
AK. durch das Gesetz auferlegten Amtspflicht zuungunsten 
der Gesellschaft zu beeinflussen oder gar zu gefährden, 
nichts vorliege, im Gegenteil durch Förderung des Ge
deihens der Gesellschaft des AR. für die Interessen des 
Auftraggebers am besten gesorgt sei. Das hindert aber 
die Möglichkeit auftretender Kollisionen nicht und kann 
jedenfalls den vom RG. aufgestellten Satz in dieser nach 
seiner Fassung über den konkreten Fall hinausgehenden 
Allgemeinheit nicht begründen.

Ebenso fehlt z. B. jede Möglichkeit für die Anwen
dung des § 673 BGB., wonach bei Tod des Beauftragten 
seine Erben unter Umständen die Geschäftsbesorgung 
fortzusetzen haben, bis der Auftraggeber anderweit Für
sorge treffen kann. Das AR.-Mitglied kann auch nicht 
tU-r.V| rp,f] ‘c ,te,t erachtet werden, dem Auftraggeber ge- 
maß § 666 jederzeit über den Geschäftsstand Auskunft 
zu geben. Ein großer Teil der Beratungen des AR. ist 
durchaus vertraulich, und mit ihrer Weitergabe würde 
das Mitglied pflichtwidrig handeln.

Gleichwohl wird die Annahme eines Auftragsverhält
nisses, wenn auch in erheblicher Abweichung von dem 
Normalfall des Auftrags, nicht abzulehnen sein. Hinsicht
lich der Uebernahme des Amtes kann der Auftrag nur 
dahin gehen, eine erfolgte oder in Aussicht genommene 
Wahl anzunehmen und im AR. solange zu verbleiben, 
als nicht die GV. die Bestellung oder der Auftraggeber 
den Auftrag zuruckmmmt, in letzterem Falle aber das 
i  ,m, .  erzulegen. Im Innenverhältnis wird der Auf
trag dahin zu beschränken sein, daß Weisungen und Inter- 
essen des Auftraggebers hinter den Interessen der Gesell
schaft zuruckzutreten haben; in dieser Beschränkung aber 
wurde die Berücksichtigung der Interessen des Auftrag-

sein auch J a c u s i e l ,  LZ.
• l i Würde der Beauftragte trotz Zurück

ziehung des Auftrags die Niederlegung zum nächsten zu- 
iassigen Zeitpunkt verweigern, so würde dem Auftrag- 
geber dm Klage auf Abgabe der Niederlegungserklärung 
zustehen und gemäß § 894 ZPO. mit Rechtskraft des 
Urteils die Erklärung als abgegeben gelten. In der 
Zwischenzeit würde dem Beauftragten eine Pflicht, 
Interessen oder Weisungen des Auftraggebers noch 
irgendwie zu berücksichtigen, infolge der Lösung des 
Auitragverhaltnisses nicht mehr obliegen; rechtswidrige 
Weigerung der Niederlegung kann ihn aber schadens
ersatzpflichtig machen.

Ergibt sich im Einzelfall ein Zwiespalt zwischen 
dCn ^ f t.®ressen des Auftraggebers und der Gesellschaft, 
so bleibt dem Beauftragten, wenn er dieser un
erwünschten Lage entgehen will, nur übrig, sein Amt 
niederzulegen (ebenso S t a u b  a. a. 0. Anm. 2e). Un
richtig ist aber die Annahme von G o l d s c h m i d t  
a- a-..„ ,. j308, daß er- wenn er in solchem Falle pflicht
gemäß die Interessen der Gesellschaft voranstellt, seinem 
Auftraggeber aus den Auftragsbestimmungen des BGB. 
hafte. Gegen eine Pflicht seinem Auftraggeber gegen
über verstößt er in solchem Falle nicht, denn eine Ver
pflichtungsübernahme, hierbei dessen Interessen voran
zustellen, würde als gegen die guten Sitten verstoßend 
nichtig sein. L i e b m a n n (Zeitschr. d. D. Not -Vereins 
m 25i S'j352) WÍl solchen Fällen den betreffenden A R - 
Mitgliedern überhaupt das Recht der Abstimmung 
nehmen. Hierfür fehlt aber die rechtliche Grundlage 
(vgl. R o s p a t t ,  Bank-Archiv 39 S. 28/29); auch 
S t a u b ,  auf den sich L i e b m a n n  dabei mehrfach be
ruft, nimmt diese Ausschließung ausdrücklich nur dann 
an, wenn die persönlichen Interessen der Mitglieder
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„Ib s t berührt werden, nicht bei nur kollidierenden Inter- 
esse» ihrer „Auftraggeber" (§§ 243 A. 2e, 246A H  Ih)_

Zu 2 der obigen Fälle hat das RG. in RGZ. 105, 39 
daraus, daß ein Vorstandsmitglied einer AG. in deren 
Interesse in den AR. einer anderen AG eintrat, ohne 
weiteres gefolgert, daß das Mitglied im A  u f 1■ r a g der 
7  AG. handle. Diese Schlußfolgerung ist aber nicht 
ohne weiteres gerechtfertigt. Gewiß k an n Auftrag 
vorliegen, wenn nämlich die Annahme der Wahl a 
Weisung durch den AR., soweit dieser satzungsmaßig dazu 
befugt ist, oder etwaigem Beschluß der GV. beruht. Eine 
dem Auftrag gleichzustellende dienstvertraglic e '
pflichtung würde vorliegen, wem die Uebemahm^ilich^ 
durch die Satzung oder den Anstellungsvertrag dem Vor 
stand auferlegt wäre. Das ist aber wohl niemals der Falb 
kann es auch schon deshalb regelmäßig nicht sei , 
die Uebertragung von der Wahl durch (̂ G V .  der frem
den AG. abhängig ist. Die Dienstverpflichtung des Vor 
Stands hat nur die Verwaltung der ^ ^ n e n  Gesellscha t 
zum Inhalt, erstreckt sich aber mch auf J “ ? Ä  
betätigung in einer fremden Gesellschaft. Der K g 
nach fehlt es demnach an der Grundlage für ein Auftrag -
Verhältn is. Geschäftsführung ohne Auftrag scheidet auch 
aus, da sie begrifflich (§ 677 BGB.) vorau^etzt daß der^ 
jenige, der für einen anderen ein Geschäft besorg , 
nicht berechtigt ist; die gesetzliche V ^ ^  begt in 
schließt schon diese Berechtigung ein und g b
der rechtlichen Ausgestaltung ihrer Betatigu g 
sonderen Bestimmungen.

Es ist also ein ebenso schiefer A usd ruck  wie der des
AR.-Mitgliedes „kraft Auftrags , we“ n / aJ j as AR - 
„ d t  das betreffende Vorstandsmitglied habe das AK. 
Amt nicht als Privatmann, sondern „als Vorstandsmitglied 
übernommen und verwaltet", oder wenn von einem Ein
tr itt in den AR. in amtlicher Eigenschaft gesprochen wird. 
Wohl wird in solchen Fällen regelmäßig dre Berufs
stellung des Eintretenden den Anlaß gegeben haben, ihm 
das Mandat anzubieten, der E intritt aber erfolgt lediglich 
für seine Person, nicht als Vertreter eines Dritten, und 
nur für ihn rein persönlich ergeben sich alle rechtliche 
Auswirkungen des Amtes. Es ist auch gar nicht gesagt, 
daß der E intritt immer zur besonderen Forderung der 
Gesellschaftsinteressen des Emtretenden erfolgt, der 
Anlaß kann auch bei der Gesellschaft des AR. hegen, di 
von dem E intritt ihrerseits eine Forderung erhoff b 
Selbstverständlich darf sich der Eintre ende nicht mit 
den Interessen seiner eigenen Gesellschaft in Widerspruch 
setzen, muß also bei zu befürchtenden Kollisionen vom 
Eintritt absehen und g. F. wie beim Auftrag¡ das 
übernommene Amt niederlegen. Das beruht auf seiner 
Treupflicht seiner eigenen Gesel schaft gegenüber die 
ihm auch sonst obliegt, und ist keme Be^onclerheit de 
AR.-Stellung, nimmt daher seinem E intritt in den fremden 
AR. nicht den persönlichen Charakter. Alle Auswir
kungen seiner gleichzeitigen Vorstandsstellung b 
schränken sich — wie beim Beauftragten auf sein Ver
hältnis zum Auftraggeber -  auf sein persönliches Ver
hältnis zu seiner Gesellschaft. Auch eine etwaige An
zeigepflicht — nach Satzung oder pienstvertrag — an 
den AR. oder die GV. der eigenen Gesellschaft und Ge
nehmigung seitens dieser Organe ändert daran nie s, 
die Anzeige bezweckt nur die Prüfungsmoglichkeit, ob 
nicht Interessen der eigenen Gesellschaft en g e g e n  
s t e h e n ,  und die vorgeschriebene Genehmigung die 
Ermöglichung der Verhinderung des Eintritts, wenn dies 
der Fall sein sollte. Beides hat auch nur interne Bedeutung; 
die Annahme des Amtes ist auch ohne Anzeige und Ge
nehmigung voll wirksam. Würde ferner der E intritt in 
den fremden AR, einen Teil der dienstvertraglichen 
Tätigkeit des eintretenden Vorstandsmitgliedes bilden, so 
würde auch diese Betätigung dem Kontrollrecht und der 
Kontrollpflicht des eigenen AR. gemäß § 246 HGB. unter
liegen. Er würde also auch jederzeit Berichterstattung 
über die Ausübung des AR.-Amtes verlangen können. 
Daß aber eine solche Auskunftspflicht dem AR.-Mitglied

nicht obliegt, im Gegenteil die Auskunfterteilung vi®l 
fach direkt gegen seine Pflichten verstoßen wurde, ist 
schon beim Auftrag erörtert Daß daneben das Recht 
der eigenen Gesellschaft auf Kündigung des Anstel ungs 
Vertrages, wenn das Mitglied bei seiner AR.-Betatigung 
zu ihrem Nachteil handelt, unter Umstanden auch aut 
fristlose Entlassung steht, ist wiederum keine Besonder
heit der AR.-Betätigung. Auch auf die Tantiemen in dem 
fremden AR. haben nur die Mitglieder selbst Anspruch, 
die AG., der sie als Vorstandsmitglieder angehoren, kann
sie nicht für sich beanspruchen. Das RG. geht in der 
obigen Entscheidung über diesen Punkt sehr leicht hin
weg, indem es sagt, bei der Verantwortung, die die AK.- 
Tätigkeit mit sich bringe, und der Zeit der Arbeit, die 
sie erfordere, sei die Tantiemen-Ueberlassung an as 
Mitglied als besondere Vergütung nur billig und recht- 
fertige noch nicht einmal die V  e r m u t un  g des Ein
tritts nur als Privatperson. Wäre so die Rechtslage, so 
müßte o h n e  besondere Abmachung die Eigengese - 
schaft berechtigt sein, die Tantieme für sich m Anspruci 
zu nehmen. Es ist aber wohl anerkannten Rechtens, da 
ein solcher Anspruch nicht besteht, sondern der Ver
gütungsanspruch umgekehrt ohne besondere gegenteilige 
Abmachung nur dem AR.-Mitglied persönlich, auch im 
Innenverhältnis zu seiner Gesellschaft, zusteht.

Ebenso ist die Rechtslage bei den nicht zu den gesetz
lichen Vertretern gehörigen Angestellten von Gesell
schaften, wie besonders bei dem nicht seltenen E intritt 
von Filialdirektoren der Banken in den AR. einer mit der 
Bank in geschäftlichen Beziehungen stehenden AG. 
Auch sie übernehmen das Amt regelmäßig nicht infolge 
Auftrags, sondern sind nach den Anstellungsvertragen 
nur an die Genehmigung des Bankvorstands gebunden 
unter gleichzeitiger Verpflichtung, bei Ausscheiden aus 
ihrer Tätigkeit die übernommenen AR.-Posten meder- 
zulegen. Darüber, daß diese Verpflichtung das Amt als 
solches nicht berührt, ist schon beim Auftrag das Er
forderliche bemerkt.

Auch für den E intritt der gesetzlichen Vertreter 
ohysischer Personen (Vormund, Testamentsvollstrecker) 
anläßlich der geschäftlichen Beziehungen der Vertretenen 
ergeben sich keine Besonderheiten.

Ein E intritt von Staatsbeamten auf Grund ihrer amt
lichen Stellung kommt nur bei gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmungen in Betracht. Die Frage, inwieweit 
hierzu nach reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen 
eine Genehmigung einerseits notwendig ist und ander
seits erteilt werden darf, kann vorliegend unerortei 
bleiben. In jedem Falle handelt es sich nur um eine Ge
nehmigung, nicht um einen Auftrag, und für die e- 
nehmigung nur um die Prüfung, ob keine dienstlichen 
Interessen dem E intritt entgegenstehen. Rechtswirksam 
ist aber auch hier die Annahme des Amtes auch ohne die 
vorgeschriebene Genehmigung, die nur das Verhältnis 
zwischen dem Beamten und dem Staat ol! er er '  
meinde berührt und deren Fehlen ihn nur diesen g g  
über disziplinarisch verantwortlich macht. Auch die Be
endigung des Staatsamts berührt daher unmittelbar seine 
AR.-Stellung ebensowenig wie die Zurucl« ieh^  d 
Auftrags bei dem Beauftragten. Ob er dem Staat oder 
der Gemeinde gegenüber bei seinem Ausscheiden zur 
Niederlegung verpflichtet ist, richtet sich nach den 
Dienstvertrag, wird aber im Zweifel wohl zu bejahen sei .

Auch in diesen Fällen treffen daher alle Rechte und 
Pflichten der AR.-Stellung lediglich den Beamten per
sönlich und genau ebenso, wie sie ihn ohne seine Beamten
eigenschaft treffen würden.

Das Ergebnis ist also für alle diese Falle, daß es 
in dpn AR ,in amtlicher Eigenschaft in 

S e T s ta «  T ß  damit eine" rechtliche Besonderheit der 
AR.-Stellung selbst verbunden wäre, ebensowenig gibt 
wie Mitglieder „kraft Auftrags m dieser« Sinne, in 
beiden Fällen handelt es sich ledigheh um eme nur au 
den Anlaß der Uebernahme und in Verbindung dam 
stehende anderweitige rechtliche Verhältnisse hin
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deutende Ausdrucksform, ohne daß durch diese Rechts
beziehungen die Rechtsstellung des AR. selbst be
rührt wird.

II. B e s o n d e r e  R e c h t s f o l g e n .
Die aus den vorstehenden Verhältnissen für das AR.- 

Mitglied sich ergebenden Rechtsfolgen sind unter I zum 
großen Teil schon mit erörtert. Zu besonderer Be
trachtung verbleiben noch 2 Punkte:

1. D ie  H a n d a k t e n .
Das RG. hat in der obigen Entscheidung RGZ. 105, 

392 ff. das Eigentum und Besitzrecht an den Handakten, 
die sich das Vorstandsmitglied einer Gesellschaft als AR.- 
Mitglied einer anderen AG. angelegt hatte, ohne Ein
schränkung — unter Annahme eines Auftragsverhält
nisses — der Eigengesellschaft des Mitgliedes zu
gesprochen und letzteres selbst auf das Recht der Einsicht
nahme beschränkt. Das RG. gründet diese Entscheidung 
auf § 667 BGB.:

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftrag
geber alles, was er zur Ausführung des Auftrags er
hält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt,
herauszugeben,

der nach § 675 auch auf einen Dienstvertrag, der eine 
Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, Anwendung 
findet. Auch G o l d  S c h m i d t  (Akt,-Ges. § 243 A. 13) 
nimmt — ohne nähere Begründung — vollständige Her
ausgabepflicht einschl, aller gemachten Aufzeichnungen 
an. M it Recht hat aber schon F i s c h e r  (JW. 1924 
S. 171 A. zu 7) hervorgehoben, daß § 667 eine Pflicht, die 
Handakten als Ganzes, also mit allen Notizen heraus
zugeben, nicht begründen kann, und auf die ähnliche 
Rechtslage hinsichtlich der Handakten des Rechts
anwalts verwiesen. Auch hier ist allerdings die Rechts
lage umstritten. S ö r g e l  (4. Aufl. S. 947 zu § 611) und 
W a r n e y e r  (A. 1 zu § 667) in ihren Kommentaren 
zum BGB. bejahen die Herausgabepflicht im ganzen, 
ebenso F r i e d l ä n d e r  (§31 A. III RAO.). S t a u 
d i n g e r  (9. Aufl. § 667, I) nimmt keine Stellung dazu. 
§ 667 beschränkt aber die Herausgabepflicht ausdrücklich 
auf das zur Ausführung Erhaltene und durch die Besor
gung Erlangte, schließt also eigene Aufzeichnungen, auch 
eigene Schreiben nicht ein. Dieser Standpunkt wird auch 
im RG.-Komm. (6. Aufl. A. 4 zu § 667) vertreten und ent
spricht allein dem Gesetz. F r i e d l ä n d e r  a. a. O. be
gründet seinen weitergehenden Standpunkt im wesent
lichen mit der langjährigen und allgemein als bindend an
erkannten Verkehrssitte, wonach diese Herausgabepflicht 
auch unausgesprochen einen Teil des Vertragsinhalts 
zwischen Anwalt und Mandant bilde. Für den Auftrag 
zur Annahme eines Aufsichtsratsmandats wird aber eine 
derartige zwingende Verkehrssitte wohl kaum fest
zustellen sein, so daß auch dieser Grund hierfür aus
scheidet. Zudem aber lassen sich beide Verhältnisse 
auch nur bedingt vergleichen. Dem RA. gegenüber bleibt 
der Auftraggeber immer Herr des Geschäfts, das nur für 
ihn und in seinem Interesse von dem Anwalt als seiner 
Vertrauensperson geführt wird; das AR.-Mitglied aber 
übernimmt eine Vertrauensaufgabe einer anderen (jur.) 
Person gegenüber mit besonderen vom Auftrag un
abhängigen Rechten und Pflichten. Weitere Rechte als 
die des § 667 können daher dem Auftraggeber zur An
nahme einer AR.-Wahl nicht zugestanden werden, soweit 
sie nicht etwa ausdrücklich vereinbart sind. Eine still
schweigende Vereinbarung in diesem Sinne wird ohne 
begründete Anhaltspunkte regelmäßig nicht anzunehmen 
sein. Aber selbst bei einer solchen Vereinbarung würden 
immer noch Notizen und sonstige Schriftstücke rein ver
traulicher Natur auszuschließen sein, da ihre Aushändi
gung gegen die Pflicht des AR. verstoßen würde.

In den Fällen aber, in denen nach I 2 oben ein Auf
trag nicht vorliegt, besteht eine Pflicht zur Aushändigung 
auch in diesen Grenzen gesetzlich überhaupt nicht. Selbst
verständlich kann in dem Dienstvertrag des in den

fremden AR. eintretenden Vorstandsmitgliedes, An
gestellten oder Beamten oder in der Genehmigungs
erteilung eine dahingehende bindende Klausel ent
halten sein. Es k a n n  auch so sein, wie B r o d -  
m a n n (A. 2 c zu § 243) hervorhebt, daß aus den Um
ständen dies als Willensmeinung der Beteiligten auch 
ohne besonderen Ausspruch zu entnehmen ist. Wann das 
angenommen werden kann, hängt ganz von den konkreten 
Umständen ab, so daß sich eine allgemeine Regel dar
über nicht aufstellen läßt. Zu weit geht es aber, wenn 
F i s c h e r  a. a. 0. ganz allgemein bei E intritt eines Vor
standsmitglieds im Interesse seiner Gesellschaft in einen 
fremden AR. diese Herausgabepflicht — und zwar sogar 
hinsichtlich aller Notizen — annehmen will, weil doch 
alles nur im Interesse der Eigengesellschaft geschehen 
sei. Dafür fehlt die gesetzliche Grundlage. Zu be
achten ist auch, daß selbst dann, wenn die AR.-Ueber- 
nahme im Interesse der Eigengesellschaft erfolgt ist, doch 
keineswegs durch alle Vorgänge im AR. ihre Interessen 
berührt werden. Soweit aber die Handakten Schrift
stücke enthalten, durch die ihre Rechtsverhältnisse mit 
betroffen werden, steht ihr regelmäßig das Einsichtsrecht 
mit Abschriftentnahme nach § 810 BGB. zu, durch das 
ihr Interesse genügend geschützt wird. Im übrigen ist 
es ihr unbenommen, durch den Anstellungsvertrag und 
Genehmigungsvorbehalt sich die gleichen Rechte zu 
sichern wie ein Auftraggeber.

2. D ie  H a f t u n g  n a c h  § 249 HGB.
Ob die Bestimmungen des österreichischen Rechts 

gemäß den im Eingang mitgeteilten Ausführungen den 
dortigen Schluß rechtfertigen, daß eine Gesellschaft für 
die Tätigkeit ihrer in einen fremden AR. gewählten Ver
treter hafte, erscheint mir, auch nach den wieder
gegebenen Entscheidungen des OGH., noch keineswegs 
unzweifelhaft, kann aber für die hier nur zu erörternde 
Rechtslage nach deutschem Recht dahingestellt bleiben. 
Nach letzterem würden als Grundlage nur die §§ 31, 278 
oder 831 BGB. in Betracht kommen können:
§ 31: Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, 

den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder 
ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter 
durch eine in Ausführung der ihm zustehenden 
Verrichtungen begangene zum Schadensersatz 
verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

§ 278: Der Schuldner hat ein Verschulden seines 
gesetzl. Vertreters und der Personen, deren er 
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit be
dient, in gleichem Umfang zu vertreten wie 
eigenes Verschulden.

§ 831: Wer einen anderen zu einer Verrichtung be
stellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, 
den der andere in Ausführung der Verrichtung 
einem Dritten widerrechtlich zufügt.

Der etwaige Wegfall der letzteren Haftung bei Nach
weis genügender Sorgfalt des Geschäftsherrn pp. kann 
außer Betracht bleiben,

Keine der Bestimmungen aber kann Anwendung finden.
§ 31, der nur den Vorstand oder sonstigen ver

fassungsmäßigen Vertreter eines Vereins — auch einer 
AG. —, nicht einen Angestellten oder Beauftragten trifft, 
setzt eine von dem Vertreter ,,in Ausführung der ihm zu
stehenden Verrichtungen" begangene Handlung voraus. 
Diese Voraussetzung ist nur dann gegeben, wenn es sich 
um Verrichtungen handelt, die dem Vertreter als solchem 
durch die Verfassung oder Satzung der jur. Person oder 
organisatorische Verwaltungsbestimmung übertragen sind 
(RG. in JW. 1903 Beil. S, 39 u. 118). Unter diese Voraus
setzungen fä llt aber nicht der Eintritt eines Gesellschafts
vorstandes in einen fremden AR. Der Eintritt ist nicht, 
wie schon zu I 2 hervorgehoben, eine ihm kraft seiner Vor
standseigenschaft zustehende Verrichtung, sondern hin
sichtlich der Uebernahme von der Uebertragung durch die 
fremde GV. abhängig, hinsichtlich der Annahme möglicher
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weise Ergebnis eines ihm erteilten aber nicht notwendig 
durch seine Vorstandseigenschaft bedingten Auftrags, und 
im übrigen ein Akt persönlicher außerhalb seiner Dienst
verpflichtungen liegender und in den rechtlichen Aus
wirkungen nur ihn treffenden Entschließung.

Auf eine dem § 278 ähnliche Bestimmung des ABGB. 
für Oesterreich stützt sich H o f m a n n s t h a l  für seine 
obige Ansicht in Verbindung damit, daß nach dem Stand
punkt des OGH, die Haftung für den Erfüllungsgehilfen 
nicht nur Vertragspflichten, sondern auch alle gesetzlichen 
Verpflichtungen jedem Dritten gegenüber umfassen, ins
besondere also auch die Pflicht zur Sorgfalt eines ordent
lichen Kaufmanns und zur Wahrung von Treu und Glauben. 
§ 278 BGB. setzt aber seiner klaren Fassung nach un
zweifelhaft eine schon bestehende (konkrete) Schuldver
bindlichkeit voraus, gleichviel ob sie auf Vertrag oder 
Gesetz beruht, und findet nicht Anwendung auf die Be
obachtung allgemeiner Rechtspflichten. Das ist in Schnit- 
tum und Rechtsprechung außer allem Zweifel (RG.-Komm. 
§ 278 A. 3 Abs. 7, S ö r g e 1 § 278 A. I 1 u. dort an
gegebene Entscheidungen des RG.). § 278 kann daher 
schon aus diesem Grunde keine Anwendung finden. 
Außerdem aber ist der in den AR. eintretende Beauf
tragte pp. auch kein Erfüllungsgehilfe des „Geschatts- 
herrn“ , da, wie schon ausgeführt, seine Tätigkeit im, AK ' 
sich unabhängig von Weisungen eines Geschaftsherrn 
nach den Interessen der Gesellschaft und den gesetzlichen 
Rechten und Pflichten des AR. bestimmt.

Endlich aber kommt auch § 831 BGB. nicht in ^age. 
Er setzt voraus, daß jemand einen anderen zu einer Ve - 
richtung „bestellt", d. h. daß ihn die Tätigkeit von dem 
Besteller ü b e r t r a g e n  wird. Daran fehlt es für jedes
der in Betracht kom m enden Rechtsverhältnisse da nur
die GV. der AG., in deren AR. der E intritt erfolgt, das 
Amt übertragen kann.

Sicherungsübereignung und Eigentums
vorbehalt.

Von Rechtsanwalt Dr. Günther Schirdewahn, Berlin.

Unter der obigen Ueberschrift behandelt Rechts
anwalt Dr. F a e r b e r in der Deutschen Juristen-Zeitung, 
1929, S. 1471, die Frage, ob die — zunächst gültig durch
geführte — Sicherungsübereignung eines Warenlagers mit 
wechselndem Bestände nachträglich dadurch unwirksam 
werden kann, daß der Schuldner späterhin dem über
eigneten Lager noch nicht bezahlte Ware hinzufügt, an 
der ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten besteht. 
F a e r b e r stützt sich hierbei auf die bekannte „Mehl
sack-Entscheidung“ des Reichsgerichts vom 9. März 1926 
(Bank-Archiv XXV S. 337 =  RGZ. 113 S. 57), die bei der
artiger Sachlage das Erfordernis genügender Bestimmtheit 
des Sicherungsgegenstandes bezüglich der n a c h  Ab
schluß des Sicherungsübereignungsvertrages hinzu
gekommenen Ware und damit für die Sicherungs
übereignung überhaupt als nicht mehr erfüllt ansieht. 
Wie das RG. a. a. 0. macht auch F a e r b e r das Ergebnis 
der Prüfung davon abhängig, ob das übereignete Waren
lager sich im Gewahrsam des Kreditnehmers (Sicherungs
gebers) oder in dem eines Dritten befindet. Im letzteren 
Falle, wo die Sicherungsübereignung durch Abtretung 
des Herausgabeanspruchs gegen den Dritten (z. B. den 
Lagerhalter) durchgeführt werde, bestehe im Hinblick auf 
§ 934 BGB. die Möglichkeit gutgläubigen Erwerbs des 
Sicherungsnehmers (der kreditgebenden Bank) an der mit 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware, so daß hier das 
einmal gültig erworbene Sicherungseigentum auch später 
wirksam bleibe. Bei Gewahrsam des Schuldners an der 
zu übereignenden Ware werde das Sicherungseigentum 
des Gläubigers jedoch durch sog. constitutum posses
sorium begründet, was gemäß § 933 BGB. gutgläubigen 
Erwerb an dem eingelagerten Fremdeigentum vor Be

sitzerlangung des Gläubigers an der zu übereignenden 
Sache ausschließe. Eine mit Besitzbelassung der uber
eigneten Ware beim Schuldner geschlossene Sicherungs
übereignung werde demgemäß durch nachträgliche Hinzu
lagerung unter Eigentumsvorbehalt stehender Ware un
gültig.

Diese Ausführungen F a e r b e r s  können keinesfalls 
unwidersprochen bleiben. In seinem Aufsatz, der sich im 
übrigen mit der Regelung der Beweislast sowie mit Vor
schlägen zur Abwendung der aus dem Urteil vom 9. März 
1926 drohenden Gefahren befaßt, übersieht F a e r b e r  
nämlich, daß das RG,-Urteil — m. E. zu Recht im 
Schrifttum heftig angegriffen worden und daß eine Aende- 
rung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung in der be
handelten Frage um so mehr zu wünschen ist, als der er
örterten Entscheidung in Wahrheit eine größere Trag
weite zukommt, als es zunächst den Anschein hat. In 
dem fraglichen Falle (Bank-Archiv XXV S. 337) handelte 
es sich nämlich in der Tat um eine mit Abtretung des Her
ausgabeanspruchs durchgeführte Sicherungsübereignung. 
Die Sache wurde in die Berufungsinstanz zur Prüfung 
etwaigen gutgläubigen Erwerbs an der mit dem Eigen
tumsvorbehalt belasteten Ware zurückverwiesen. Das 
OLG. Frankfurt a. M. stellte fest, daß der Schuldner nicht 
die Absicht gehabt habe, der Gläubigerin die unter Eigen- 
tumsvorbehait verbliebenen Waren zu übereignen, daß 
ferner die Kreditgeberin nach eigener Erklärung mit der 
Einlagerung von Vorbehaltsware in das ihr übereignete 
Lager nicht gerechnet habe, und — nun kommt das Ueber- 
raschemde — die beklagte Sicherungsnehmerin wurde, 
mit Billigung des Reichsgerichts (vgl. JW. 1928 S. 194 
Nr. 2), endgültig verurteilt. Die Wirkung des RG.-Urteils 
vom 9. März 1926 blieb also auf Sicherungsübereignungen 
von Warenlagern im Besitze des Schuldners nicht be
schränkt.

Es ist kaum daran zu zweifeln, daß das OLG. Frank
furt a. M. den Begriff des guten Glaubens hier verkannt 
hat (die Billigung des RG. galt der nicht revisiblen Tat
sachenwürdigung). Es mag auch sein, daß die Vertrags
parteien zur Frage der Gutgläubigkeit nicht sehr ge
schickte Erklärungen abgegeben haben. Jedenfalls aber 
zeigt die weitere Entwicklung des im Urteil vom 9, März 
1926 behandelten Rechtsstreits, daß nicht einmal auf die 
Fälle zurückgegriffen zu werden braucht, in denen un
redliche oder böswillige Schuldner ihnen nicht gehörende 
Ware dem Sicherungslager — mit oder ohne Kenntnis 
der Rechtsfolge — absichtlich zufügen, um auf Grund der 
reichsgerichtlichen Rechtsprechung eine Sicherungsüber
eignung trotz wirksamer Begründung nachträglich un
gültig erscheinen zu lassen. Es würde danach vielmehr 
schon jedes zufällige — vielleicht auf Unkenntnis von 
Vorbehaltsklauseln in Lieferungsbedingungen beruhende, 
vielleicht aber auch durch tatsächliche Fehldisnositionen 
bewirkte —  Hinzutreten fremder Ware zum Sicherungs- 
übereignungsbestande genügen, um dieses Ergebnis zu 
zeitigen.

Eine solche Rechtsprechung kann nicht befriedigen. 
Sie erscheint auch iuristisch nicht haltbar. Genügende 
Konkretisierung des Sicherungsgegenstandes ist zwar nicht 
nur für die Sicherungsübereignung ln ihrer ursprünglichen 
Form, sondern auch für die Ersatzbeschaffung zu fordern 
(Sa e n g e r ,  DNotV. 1929 S. 23). Soweit den Parteien 
daran gelegen ist, das Sicherungseigentüm des Kredit
gebers als A l l e i n e i g e n t u m  an bestimmten Einzel- 
gegenständen zu erhalten, wird es auch meist möglich und 
zweckmäßig sein, sämtliche eingelagerten — oder doch 
jedenfalls die nicht der Uebereignung unterfallenden ■— 
Gegenstände durch besondere Markierung und Auf
stellung von Verzeichnissen zu individualisieren und ent
sprechend verpflichtende Abreden im Sicherungsüber- 
eignungsvertrage zu vereinbaren. Im bankgeschäftlichen 
Verkehr werden demzufolge dem Kreditnehmer in der 
Regel genaue Veränderungsanzeigen in bestimmten Zeit
abständen auferlegt (vgl. S c h w a b e ,  Bank-Archiv XXVI 
S. 316; S a e n g e r , DNotV. 1929 S. 81), .Soweit jedoch
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die Einlagerung von Fremdware versehentlich erfolgt oder 
absichtlich und dem Vertragswillen der Parteien zuwider, 
geht nicht, wie das RG. annimmt, das Sicherungseigen
tum überhaupt, sondern nur das Sicherungs a l l e i n -  
eigentum des Gläubigers unter — ebenso wie das Allein- 
eigentum des Warenlieferanten —, und es tr it t  M i t 
e i g e n t u m  zwischen Sicherungsnehmer und Lieferant 
ein. Nach §§ 947/8 BGB. werden bei untrennbarer Ver
mengung oder Vermischung beweglicher Sachen die bis
herigen Eigentümer der Einzelsachen Miteigentümer des 
vermengten oder vermischten Bestandes nach Verhältnis 
des Wertes der von ihnen herrührenden Sachen. Es 
wird daher heute allgemein angenommen, daß der Tat
bestand der §§ 947/8 das von dem Lieferanten vor
behaltene Eigentum nicht untergehen, sondern sich nur 
in Miteigentum verwandeln läßt1). Dieselbe Wandelung 
erfährt das bisherige Alleineigentum des Sicherungs
nehmers. Der Untrennbarkeit steht es dabei gleich, 
wenn die Trennung der vermengten oder vermischten 
Sachen mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden 
sein würde (§ 948 Abs. 2). Untrennbarkeit ist
bei Vermengung oder Vermischung mangelnde Identi- 
fizierungsmöglichkeit, Es kann deshalb, um auf den 
Sachverhalt der RG.-Entscheidung vom 9. März 1926 
zurückzukommen, auch keinen Unterschied machen, daß 
nicht der Sackinhalt, sondern die Säcke selbst eine 
Trennung in übereignete und in mit Eigentumsvorbehalt 
belastete Ware nicht ermöglichen. Für die Vorschrift des 
§ 948 BGB. ist es ohne Bedeutung, ob die nach den 
früheren Alleineigentümern nicht mehr identifizierbare 
Gesamtmenge schon bisher in lose Warenmengen zerfiel 
oder ob sie bis dahin bestimmte Einzelgegenstände 
bildete. Gestalt und Anzahl der vermengten Sachen 
können nur für die Miteigentumsquote sowie dafür von 
Belang sein, ob eine der Warenmengen der anderen gegen
über eine „Hauptsache" bildet (§ 947 Abs. 2).

Das Schrifttum hat daher, soweit es in eine Nach
prüfung des Urteils eintrat, die Entscheidung des RG. vom 
9. März 1926 einhellig abgelehnt2). Die dingliche Rechts
wirkung tr itt im Falle der Vermengung und Vermischung 
(§ 948) ebenso wie im Falle der Verbindung (§ 947) ein, 
unabhängig von dem Willen und sogar gegen den Willen 
der dabei tätigen Menschen. Dem hat auch das Reichs
gericht früher zugestimmt (RGZ. 94 S. 129; vgl. auch RGR.- 
Komm. A. 3 zu § 947, A. 2 zu § 948). Der rein t a t 
s ä c h l i c h e  Vorgang untrennbarer Vermengung von bis
her verschiedenen Eigentümern gehörenden Lager
beständen genügt demnach, um Miteigentum auf Grund 
der obigen Gesetzesbestimmungen entstehen zu lassen. 
Eine Prüfung, ob der Schuldner im gegebenen Falle den 
Uebereignungswillen auch auf die mit dem Eigentums
vorbehalt belastete Ware zu erstrecken beabsichtigte, ist 
nicht erforderlich. Die gesetzliche Regelung der §§ 947/8 
BGB. umfaßt den Fall versehentlicher Warenvermengung 
ebenso wie den vom Bewußtsein des Schuldners ge
tragenen.

Ist hiernach einmal eine Miteigentumsgemeinschaft 
zwischen dem Gläubiger (Sicherungsnehmer) und dem 
Lieferanten entstanden, so wird diese auch dadurch nicht 
wieder hinfällig, daß weiterhin, sei es im freien Eigentum 
des Schuldners stehende, sei es ihm nicht gehörende 
Warenmengen dem Lager hinzutreten. Die erforder
liche Konkretisierung wird hier vom Reichsgericht zu 
Unrecht vermißt. Denn die Miteigentumsgemeinschaft —

B RGR.-Komm. A. 2 zu § 948; S t a u  J i n g e r ,  A . IIc  zu 
§ 455; O e r t m a n n ,  A, 2 zu § 455; OLG. Colmar LZ. 1914 S. 92.

2) Vgl. W e i n h a u s e n ,  „D ie  Sicherungsübereignung", 
1928, S, 78; W e i s w e i l e r ,  „D ie  Reform der Sicherungs
übereignung", 1927, S. 27; J a  c u  s i e l ,  „D ie  Sicherungs
übereignung", 1928, S. 11; W u n d e r l i c h ,  „M itte ilungen  der 
Industrie - u. Handelskammer zu B e rlin ", 1928, S. 1051/2; 
S c h i r d e w a h n ,  „K red its icherung durch Begründung von 
M ite igen tum " in  „Zeitgemäße Bankrechtsfragen" (Festgabe d. 
Disconto-Ges.) 1929, S. 176; H o e n i g e r  geht JW . 1926, II, 
S. 2681, auf die Frage n ich t ein; S a  e n g  e r  (DNotV. 1929, 
S. 81) enthält sich einer eigenen Stellungnahme.

und nur noch diese Rechtsform steht in Frage — erstreckt 
sich auf jede Einzelsache, die bisher im Alleineigentum 
eines der jetzigen Miteigentümer stand. Der Gegenstand 
der Miteigentumsgemeinschaft ist also das Gesamtlager, 
und dieses bleibt als solches nach wie vor genügend be
stimmt. Nicht bestimmt, sondern nur bestimmbar sind 
dagegen die Eigentumsquoten der Miteigentümer, die sich 
nach Menge und Wert der bisher im Alleineigentum 
stehenden Lagerteile berechnen. Im Gegensatz zum 
Sicherungsgegenstand braucht aber die Eigentumsquote, 
die auf jeden Miteigentümer entfällt, nicht einheitlich 
bestimmt zu sein. Es genügt, wenn rechnungsmäßig be- 
s t i mmbare Anteile vorliegen (RGZ. 112 S. 103; RGR.- 
Komm. A. 2 zu § 1008).

Die Schlußfolgerungen, die F a e r b e r mit dem 
Reichsgericht aus dem eingangs erwähnten Sachverhalt 
zieht, erscheinen somit nicht begründet. Soweit nicht im 
gegebenen Falle das vom Lieferanten vorbehaltene Eigen
tum dem guten Glauben des Sicherungsnehmers gemäß 
§ 934 BGB. zu weichen hat, ist vielmehr nur die Eigen
tumsquote des Lieferanten aus den Büchern festzustellen, 
worauf sich die Miteigentumsquote des Sicherungs
nehmers selbsttätig ergibt. Auf die Zweifelsfrage, welche 
Rechtsfolge eintritt, wenn der Eigentumsbruchteil des 
Lieferanten — wert- oder mengenmäßig — nicht zu er
mitteln ist, soll hier nicht eingegangen werden. Es ge
nügt, darauf hinzuweisen, daß dieser Streitfall auch durch 
die Entscheidung RGZ. 112 S. 102 noch nicht als be
endet angesehen werden kann3).

Bis zu einem neuen Spruch des RG. wird man die 
durch das Urteil vom 9. März 1926 hervorgerufene Ge
fährdung gültig begründeter Sicherungsübereignungs
verträge als fortbestehend ansehen müssen. Die mit dem 
Verlangen genügender Bestimmtheit des Sicherungsgegen
standes verknüpfte Rechtsunsicherheit läßt sich m. E. 
allerdings auf ein Minimum verringern, wenn an die 
Stelle der bisher allgemein üblichen Sicherungs
übereignung zu Alleineigentum von Anfang an vertrag
liches Miteigentum zwischen Gläubiger und Schuldner an 
der Sicherungsware tritt. Die „Kreditsicherung durch 
Begründung von Miteigentum"3) bringt auch sonst eine 
Reihe von Vorteilen mit sich und geht namentlich den 
mit einer Sicherungsübereignung durch constitutum 
possessorium verbundenen Zweifelsfragen aus dem Wege. 
Welche Stellungnahme zu ihr die Rechtsprechung im ein
zelnen finden wird, bleibt zwar noch abzuwarten; die 
Grundlagen der Konstruktion erscheinen jedoch ge
sichert4).

Mißbräuche im Kreditwesen.

Zwischen den S p i t z e n v e r b ä n d e n  v o n  I n 
d u s t r i e  u n d  B a n k g e w e r b e  haben in den 
letzten Monaten Besprechungen über geeignete Wege 
zur Bekämpfung mißbräuchlicher Kreditinanspruchnahme 
stattgefunden. Man ging bei diesen Beratungen davon 
aus, daß Mißstände der abzustellenden A rt keineswegs 
bloß zu einer Schädigung der Kreditgeber führen, sondern 
auch die Interessen der redlichen Kreditnehmer und der 
ganzen Volkswirtschaft beeinträchtigen.

Den Spitzenverbänden erscheint es vor allem 
wesentlich, in kaufmännischen Kreisen einem all
gemeinen Verständnis dafür die Wege zu ebnen, daß es 
nicht der Ausdruck eines kränkenden Mißtrauens ist, 
sondern einem Erfordernis verkehrsüblicher kauf
männischer Sorgfalt entspricht, wenn ein Kreditgeber 
bei Gewährung oder Verlängerung ungedeckter Kredite 
von erheblichem Ausmaß die Vorlegung einer durch einen

3) Vgl. S c h i r d e w a h n ,  Zeitgemäße Bankrechtsfragen 
(Festgabe der D isconto-Gesellschaft), 1929, S, 189 ff.

4) Vgl. auch L e h m a n n ,  JW , 1929, S. 2113; B e r n s t e i n ,  
B an k-A rch iv  X X V III, S. 243.
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vereidigten Bücherrevisor oder eine Treuhandgesellschaft 
bestätigten B i l a n z  verlangt. Wer einem solchen 
Verlangen entspricht, vergibt damit dem Ansehen seiner 
Firma und seines Unternehmens in k e i n e r  Weise, 
sondern fördert zu seinem Teil das allgemeine Interesse 
der Volkswirtschaft an einer gesunden Kreditgebarung. 
Die Vergrößerung des Verständnisses hierfür wird ein 
Moment von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für 
den Erfolg der allseitigen Bestrebungen zur Senkung der 
auf die Dauer für die Wirtschaft untragbaren Höhe des 
heutigen Zinssatzes sein.

Die Spitzenverbände waren darüber einig, daß das 
heutige Strafgesetzbuch zum mindesten in seiner An
wendung durch die Rechtsprechung nicht genügt, um alle 
Tatbestände zu erfassen, die nach kaufmännischer Auf
fassung als betrügerische K r e d i t e r s c h l e i c h u n g  
anzusehen sind. Die Verbände haben aus Anlaß der Be
ratungen über die Reform des Strafgesetzbuches die Auf
nahme einer besonderen Bestimmung angeregt, welche die 
Möglichkeit einer strafrechtlichen Erfassung solcher Tat
bestände außer Zweifel stellt. Als eine Krediterschleichung 
in diesem Sinne kann sich nach Ansicht der Verbände ins
besondere auch eine den Geboten von Treu und Glauben 
widersprechende falsche Auskunft über die Aufnahme von 
Bankkrediten an mehreren Stellen darstellen.

Die Spitzenverbände sind darüber einig, daß die 
Prüfung von Kreditunterlagen und insbesondere die Be
stätigung von Bilanzen den berechtigten Ansprüchen der 
Beteiligten und den Interessen der gesamten Kredit
wirtschaft nur dann erfolgreich zu dienen vermag, wenn 
sie in den Händen erstklassiger unabhängiger Sach
verständiger liegt. Sie haben mit Befriedigung davon 
Kenntnis genommen, daß sich der Deutsche Industrie- 
und Handelstag als Spitzenverband der amtlichen In
dustrie- und Handelsvertretungen eingehend mit diesen 
Fragen befaßt und insbesondere über einheitliche Vor
aussetzungen der Z u l a s s u n g  v o n  B ü c h e r 
r e v i s o r e n  bereits weitgehende Vorarbeiten geleistet 
hat. Sie sehen hierin eine der wichtigsten und bedeut
samsten der den deutschen amtlichen Wirtschafts
vertretungen obliegenden Aufgaben.

Gerichtliche Entscheidungen.

I, Bürgerliches Recht.
1. Zu § 50 Nr. 3, § 56 Nr. 8 Städteordnung, § 77 Abs. 1 BGB.
H a f t u n g  e i n e r  S t a d t g e m e i n d e aus e i nem 

Wechsel .  B e d e u t u n g  der  Ha f t u n g  der  Ge-  
1*'* i a .d e mi t  dem Ve r mö g e n  der  S t ä d t i s c h e n  
Sparkasse.

U rte il des Reichsgerichts vom 26. O ktober 1928 —
II 266. 28 — T.

Der K läger is t Inhaber des von der Sparkasse der be
klagten Stadt B. ausgestellten, auf den M agistra t der S tadt B. 
gezogenen und von diesem akzeptie rten Wechsels vom 15. A p r il 
1925 über 300 000 RM . Der am 15. J u li 1925 fä llige Wechsel 
is t an eigene O rder gestellt und m it dem G iro der Ä usste lle rin  
auf den KL versehen. Dieser W echsel is t ein Prolongations
wechsel eines von der gleichen A usste lle rin  an den gleichen 
Bezogenen trassierten, von der A usste lle rin  an die L.- 
Genossenschaftsbank in B. und von dieser an den K l. indossier
ten Wechsels an eigene O rder über 350 000 RM , fä llig  am 
2. M ärz 1925. Le tz te re r W echsel wurde der Bekl, erstmalig 
bis zum 15. A p r i l 1925 vom K l. p ro long iert und dann, nach
dem die Bekl. an diesem Tage 50 000 R M  auf die W echsel- 

gezahlt hatte, durch den Klagewechsel auf den 15. Ju li 
1925 pro longiert. D ie W echselerklärungen der Sparkasse auf 
diesem neben deren Siegel lautem

„Der Vorstand der Stadtsparkasse:
Der Vorsitzende: K., Bürgermeister (Unterschrift), 
Beisitzer: S. (Unterschrift)."

Der Annahm everm erk lautet:
„D e r M agistra t der S tadt B ,‘‘, darunter die U n te r

schriften des Beigeordneten R. und des Ratsmannes B. m it 
dem Siegel der Stadt.

Der am Fälligke itstage n ich t bezahlte Klagewechsel ist 
rechtze itig  im  Aufträge des K l. p ro testie rt worden. A n  P rotest
kosten sind 403 R M  entstanden. A m  31. J u li 1925 hat die 
Bekl. 116 022,94 R M  auf den Klagewechsel bezahlt.

Der K l. hat zunächst im Wechselprozeß, dann im ordent
lichen Verfahren gegen die Stadt B. klagend Zahlung des Rest
betrages in  Höhe von 183 977,06 RM  nebst 11 pCt. Jahres
zinsen von 300 000 RM  fü r die Ze it vom 15. bis 31. J u li 1925 
und von der eingeklagten Summe vom  1. August 1925 ab sowie 
Zahlung von 403 R M  Protestkosten und von % pCt, eigener 
P rovision — 613,30 RM  von der Bekl. auch in ih re r Eigenschaft 
als T rägerin des Vermögens der Stadtsparkasse gefordert. Die 
Klage gründet sich auf das A kzep t und den A usste lle rverm erk 
der Bekl., ferner auf § 812, § 839, §§ 89 und 31 BGB. D ie Bekl. 
hat um Klageabweisung gebeten. Ihre Einwendungen, soweit 
sie fü r die Revision und fü r die Anschlußrevision noch in  Be
trach t kommen, gehen dahin: das A kzep t des M agistrats sei 
ungültig, w e il es sich bei dem W echsel um ein Anleihegeschäft 
der S tadt gehandelt habe und deshalb die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde dem W echsel hätte beigefügt werden müssen. 
Der Ausste lle rverm erk der Sparkasse sei unwirksam , w e il 
nach § 5 ih re r Satzung Urkunden, welche die Sparkasse v e r
p flich ten sollen, von dem Vorsitzenden und 2 w e iteren M it 
gliedern des Vorstandes vollzogen und —  was h ie r geschehen 
sei — m it Siegel oder Stempel versehen sein müssen.

Beide Vorinstanzen haben die Bekl. v e ru rte ilt, und zwar 
die erste, das LG. I, Kammer fü r Handelssachen, in  B. durch 
U rte il vom  3. O ktober 1927 — abgesehen von einer Ermäßigung 
des Zinsfußes —  nach dem Klageantrag, die zweite, das KG., 
durch U r te il vom  13. Februar 1928 durch Zurückweisung der 
Berufung der Bekl. m it der Maßgabe, daß die besondere V er
u rte ilung als T rägerin des Vermögens der Stadtsparkasse in
W egfa ll kommt. . .

D ie Bekl. hat Revision, der K l. Anschlußrevision eingelegt. 
D ie Revision der Bekl. is t auf Klageabweisung, die Anschluß
revis ion des K l. auf W iederherste llung der vom Berufungs
gericht beseitigten Verurte ilung der Bekl. zur Zahlung auch 
in  ih re r Eigenschaft als T rägerin des Vermögens der S tadtspar
kasse gerichtet. Außerdem hat jede Parte i um Zuruckweisung 
des Rechtsm itte ls der anderen gebeten.

Das Rechtsm itte l der Bekl. is t zurückgewiesen worden. 
n,'o AtvcrMnßrevision des Klägers ha tte  Erfolg.

L R e v i s i o n  d e r  b e k l a g t e n  S t a d t g e m e i n d e .
Der Haupteinwand der beklagten Stadtgemeinde geht dahin, 

das A kzep t beziehe sich auf eine „A n le ih e "; daher habe nach 
s 50 Nr. 3, § 56 Nr. 8 der Städteordnung fü r die östlichen P ro
vinzen vom 30. M a i 1853 zur Vermeidung der U nw irksam keit 
die Genehmigung des Bezirksausschusses eingeholt und in be
glaubigter Form  beigefügt werden müssen. Beides is t n ich t 
geschehen. Der E inwand geht fehl; ebenso aber auch die Be
gründung des Berufungsgerichts, m it der es ihn zurückweist. 
D ie Frage, ob dem A kzep t des ursprünglichen Wechsels eine 
„A n le ih e " zugrunde gelegen habe, kann nicht, w ie  das Be
rufungsgericht rech ts irrig  annimmt, dahingestellt bleiben, 
sondern bedarf der Entscheidung. V on dieser hängt die G ü ltig 
k e it des A kzepts ab. Denn die V orschriften des § 56 Nr. 8 
a. a. O., wonach Urkunden, in denen; Verp flich tungen für eine 
Stadtgemeinde übernommen werden, neben der U n te rschrift 
des Bürgermeisters noch die U n te rschrift eines anderen 
M agistratsm itglieds tragen müssen und in Fällen einer e r
forderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde diese m be
glaubigter Form  der E rklärung beigefügt sein muß, s te llen n ich t 
eine bloße Form vorschrift, sondern darüber hinaus eine Be
schränkung der Vertretungsm acht der städtischen Organe dar. 
Deshalb haben diese Bestimmungen ihre G ü ltigke it neben dem 
BGB. behalten und gelten auch fü r Erklärungen der M agistrate 
im  W echselverkehr (vgl. die U rte ile  des erkennenden Senats 
in  RGZ. 115, 311 ff. und in JW . 1927 S. 1251 Nr. 8 m it Nach
weisen, sowie die Anm erkungen zu dieser Entscheidung da
selbst S. 1471 und S. 2214 von B e r n s t e i n  und B o n n e r n .  
Som it läge, wenn es sich in  der Tat der Behauptung der Bekl. 
entsprechend um die Aufnahme einer „A n le ih e " im  Sinne des 
§ 50 Nr. 3 a. a. O. handeln würde, bei der Akzeptzeichnung 
ein, F a ll der unbefugten S te llvertre tung v o r m it der Rechts
folge, daß die Bekl. durch das A kzep t n ich t ve rp flich te t wurde, 
auch n ich t dem gutgläubigen K l. gegenüber (A rt. 82, 21 W O.). 
A be r eine „A n le ih e " im  Sinne dieser V o rsch rift is t h ie r n ich t 
gegeben. Was darunter zu verstehen ist, sagt das Gesetz 
selbst n icht. Nach der Verkehrsauffassung verb indet man m it



164 Gerichtliche Entscheidungen.

diesem B egriff aber eine auf längere Ze it berechnete und nach 
einem festen Tilgungsplan zurückzuzahlende Kapitalaufnahme. 
Dagegen sind kurzfris tige  Kapitalaufnahmen, w ie sie fü r Zwecke 
der allgemeinen Verw altung auf einen Zeitraum  von gewisser 
Dauer zur Befriedigung vorübergehender Bedürfnisse geschehen 
und alsbald durch regelmäßige Einnahmen oder durch M itte l 
aus einer größeren w irk lich en  A n le ihe getilg t werden sollen, 
keine „A n le ih en " im  Sinne dieser Bestimmung (vgl. O e r t  e 1, 
Städteordnung fü r die östlichen Provinzen, 6. Aufl., Anm . Abs. 2 
zu § 50 Nr. 3 S. 234 und K a p p e l m a n n ,  Städteordnung für 
die östlichen Provinzen, 3. A u fl., Anm , zu § 50 Nr. 3 S. 142). 
F ü r die R ich tigke it dieser Auffassung spricht auch der Um 
stand, daß durch ein besonderes preußisches Gesetz vom 
9. J u li 1925 (PrGS. 1925 S. 89) die Genehmigung fü r k u r z 
f r i s t i g e  Geldaufnahmen im  A u s l a n d e  besonders v o r
geschrieben ist, w e il die Genehmigung von Geldaufnahmen 
durch Stadtgemeinden nach geltendem Recht auf die Ge
nehmigung von Anle ihen im engeren Sinne beschränkt ist, im  
Gegensatz zu den sog. vorübergehenden K red iten  (Drucksachen 
des preuß. Landtags 1925 Bd. I  S. 158; Begründung zu jenem 
Gesetz).

Nach der Feststellung des Berufungsgerichts bedurfte nun 
die bekl. Stadtgemeinde im  Jahre 1924 größerer G eldm itte l 
zum Bau eines Schulhauses und zu anderen Zwecken. Am  
11. O ktober 1924 beschloß die Stadtverordnetenversammlung 
die Aufnahme einer A nle ihe von 1 M illio n  RM. D ie Ge
nehmigung dieser A n le ihe wurde später von der A ufs ich ts
behörde e rte ilt. Schon vorher bedurfte  nach der we iteren 
Feststellung des Berufungsgerichts die bekl. Stadtgemeinde 
aber eines kurzfris tigen K red its, den sie von der L.-Genossen- 
schaftsbank in  B,, einer je tz t in Konkurs befind lichen Ge
nossenschaft, gegen A kzeptierung eines Wechsels über 
350 000 RM, d. i. des dem Prolongationsklagewechsel zu
grunde liegenden ursprünglichen Wechsels, erh ie lt. Dieser 
W echsel hatte eine kurze Um laufszeit von 3 Monaten,

Daß dieser ursprüngliche W echsel später pro long iert ist, 
macht die Kreditaufnahm e n ich t zu einer „A n le ih e " im  Sinne 
der obigen Gesetzesvorschrift.

H iernach handelt es sich nur um die Frage, ob die für die 
Eingehung einer W echse lverb ind lichke it einer Stadtgemeinde 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. Das is t vom Be
rufungsgericht ohne Rechtsirrtum  bejaht, indem es annimmt, 
daß die genannte Städteordnung besondere V orschriften  über 
die Unterzeichnung von W echseln durch eine Stadtgemeinde 
n ich t enthält, deshalb die V orsch rift _ des § 56 Nr, 8 Satz 2 
zw e ite r Halbsatz daselbst maßgebend ist und daher die U n te r
zeichnung des A kzepts durch den Beigeordneten R., der nach 
der Feststellung des Berufungsgerichts als S te llve rtre te r des 
Bürgermeisters K. unterschrieben hat, und des weiteren 
M agistratsm itgliedes Ratsmannes B. genügt und die Bekl. v e r
p flich te t.

D ie Bekl. hat übrigens weder selbst in  den Vorinstanzen 
noch m it der Revision diese A r t  der Unterzeichnung an sich 
als unzureichend beanstandet, v ie lm ehr ihren E inwand gegen 
die R echtsw irksam keit des Akzepts nur auf den M angel der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Aufnahme der „A n 
le ihe " gestützt.

D ie Revision der beklagten Stadtgemeinde w ar hiernach 
als unbegründet zurückzuweisen.

LI. A n s c h l u ß r e v i s i o n  d e s  k l a g e n d e n  V e r b a n d s :

1. Das Interesse des klagenden Verbands, im  U rte il he rvo r
gehoben zu sehen, daß ihm die beklagte Stadtgemeinde auch 
als T rägerin  des Vermögens der Stadtsparkasse hafte, e rk lä rt 
sich aus der le ichteren Vollstreckungsm öglichkeit. D ie S tad t
sparkasse ha t ein vom sonstigen. Vermögen der beklagten 
Stadtgemeinde gesondertes Sparkassenvermögen, das getrennt 
vom übrigen städtischen Vermögen ve rw a lte t w ird . D ie Spar
kasse handelt, wenn sie auch eine selbständige Rechtspersön
lich ke it n ich t besitzt, nach außen selbständig. D ie Sparkasse 
ist aber n ich t nur w irtscha ftlich  betrachtet als selbständig 
anzusehen. V ie lm ehr kann die beklagte Stadtgemeinde sich 
auch rech tlich  bei Ansprüchen gegen die Sparkasse n icht 
darauf berufen, daß deren Vermögen nur ein unselbständiger 
T e il des Gemeindevermögens sei. Daher ist das U rte il gegen 
die Stadtsparkasse, d. h. gegen die Stadtgemeinde als Trägerin 
des Vermögens der le tzteren, vo lls treckbar unabhängig von der 
V ollstreckung in  das allgemeine Vermögen der Stadtgemeinde. 
Insbesondere würde der obsiegende K l. bei der Zwangs
vo lls treckung die durch § 15 Z iff. 3 EG, ZPO. aufrecht
erhaltenen Bestimmungen des preußischen Rechts über die 
V ollstreckung gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
n ich t einzuhalten brauchen (vgl, Preuß. Zuständigkeitsges. vom 
1. August 1883, PrGS, S. 237, § 17 Z iff. 4).

2. Es frag t sich nun, ob die Voraussetzungen fü r eine 
V o lls treckba rke it in  das Sparkassenvermögen gegeben sind. 
Das ist abhängig von der Entscheidung der Frage, ob der A us
ste lle rverm erk geeignet ist, die Sparkasse zu verp flich ten.

Nach § 5 der Satzung der Sparkasse der Bekl. müssen 
Urkunden, welche die Sparkasse verp flich ten  sollen, vom 
Vorsitzenden ihres Vorstandes und z w e i  M itg liedern  v o ll
zogen sein, während h ier A usste lle rverm erk w ie Indossament 
nur die U nte rschriften des Vorsitzenden und e i n e s  M it 
gliedes aufweisen.

Der h ie r vorliegende Fall, wo 3 Personen bevollm ächtigt 
sind derart, daß nur alle zusammen zur Vertre tung befugt sein 
sollen, aber nur 2 Personen ohne M itw irkung  der d ritte n  ge
handelt haben, is t rech tlich  nichts anderes, als daß ein V e r
tre te r ohne Vertretungsm acht gehandelt hat (§ 177 Abs. 1 
BGB.). Es is t eine unvollständige Vertretung. Der so ge
schlossene Vertrag erlangt W irksam ke it fü r und gegen den 
V ertretenen erst durch dessen etwaige Genehmigung. Diese 
Genehmigung der fü r die Stadtgemeinde als Trägerin des Spar
kassenvermögens an sich rechtsunverbindjichen Ausstellung 
des Wechsels nur durch 2 anstatt 3 M itg lied e r des Vorstandes 
der Sparkasse hat der M agistra t der Bekl. durch die —  wie 
oben dargelegt —  rechtsw irksam e Unterzeichnung des Akzepts 
erte ilt. Der M agistrat hat dadurch stillschweigend die beiden 
M itg liede r des Vorstandes der Sparkasse, die den A usste lle r
verm erk vollzogen haben, hierzu fü r den vorliegenden Fall- be
ste llt. Der Umstand, daß die Bestellung der zur W echsel
zeichnung bzw. zur Unterzeichnung von Urkunden, welche die 
Sparkasse verp flich ten sollen, zuständigen beiden Vorstands
m itg lieder außer dem Vorsitzenden an sich durch den V o r
stand der Sparkasse oder durch den Vorsitzenden geschehen 
sollen (§ 4, 5 der Satzungen), steht einer Bestellung auch durch 
den M agistra t der Stadtgemeinde n ich t entgegen. E iner 
Satzungsänderung, die nach A ns ich t des Berufungsgerichts 
h ie rfü r e rfo rderlich  ist, bedarf es h ierzu nicht. Die Sparkasse 
is t nach § 2 der Satzung eine öffentliche Gemeindeanstalt. 
Der Sparkassenvorstand hat led ig lich  die Stellung^ einer be
sonderen städtischen Deputation, w ie solche fü r einzelne Ge
schäftszweige der städtischen Verw altung, z. B. Schuldeputation, 
Arm endeputation, Gesundheitskommission, nach § 59 der StO. 
fü r die östlichen Provinzen beste llt werden. Sie sind inne r
halb ihres Geschäftskreises —  der Sparkassenvorstand also fü r 
die Verw altung der Sparkasse — zur Vertre tung derStadtgemeir.de 
berufen. Eine solche städtische D eputa tion b le ib t aber, w ie im § 59 
a, a. O. ausdrücklich hervorgehoben ist, in  a llen Beziehungen 
dem M agistra t untergeordnet. Daher kann auch der M agistrat 
in  den Geschäftskreis einer solchen Deputation eingreifen und 
an ih re r Stelle deren Geschäfte wahrnehmen. Demgemäß war 
der M agistrat auch n ich t gehindert, seinerseits M itg liede r des 
Vorstandes der Sparkasse zur Abgabe von W echselerklärungen 
fü r die Sparkasse zu ermächtigen oder abgegebene E r
klärungen nachträglich zu genehmigen (vgl. das oben bereits 
erwähnte U rte il des erkennenden Senats in JW . 1927 S, 1251). 
Das is t h ie r durch die rechtsw irksam  erfolgte Annahme^ des 
von jenen Personen (nämlich dem Vorsitzenden und^ einem 
anderen M itg liede  des Vorstandes der Sparkasse) fü r die Spar
kasse ausgestellten Wechsels geschehen. A lle rd ings muß das 
A kzept, um eine Genehmigung zu erhalten, später als die 
U n te rschriften  der Sparkassenvertreter oder wenigstens gle ich
zeitig m it ihnen auf den W echsel gesetzt sein; vgl. U r te il des 
erkennenden Senats in JW . 1928 S. 2626 Nr. 11. Nun is t zwar 
die E inholung eines Akzeptes auf einem W echselb lankett n icht 
ausgeschlossen, aber nach der Erfahrung ein recht seltener Fall. 
Sache der Bekl. wäre es gewesen, den Nachweis zu führen, 
daß dieser Ausnahm efall h ie r vorlieg t. Sie hat aber n icht 
einmal eine Behauptung in  dieser R ichtung in  den Instanzen 
aufgestellt. U n te r diesen Umständen konnte von einer Zurück
verweisung der Sache an das Berufungsgericht behufs A u f
klärung dieses Punktes abgesehen werden.

Hiernach war auch die Haftung der Sparkasse aus dem 
Ausstellervermerk begründet.

2. Zu §§ 1113, 1190 BGB.
A n  d e m  G r u n d s a t z ,  d a ß  e i n e  u n g e t e i l t e  

H y p o t h e k  f ü r  m e h r e r e  F o r d e r u n g e n  g e g e n  
v e r s c h i e d e n e ,  n i c h t  i n  e i n e r  V e r p f l i c h t u n g s 
g e m e i n s c h a f t  s t e h e n d e  S c h u l d n e r  n i c h t  
e i n g e t r a g e n  w e r d e n  k ö n n e  ( RGZ .  Bd .  7 5  S. 2 4 5 ;  
Bd .  1 1 8  S. 3 5  4),  w i r d  n a c h  e r n e u t e r  P r ü f u n g  
n i c h t  f e s t g e h a l t e n ,

Beschluß des RG. V. Ziv.-Sen. vom 4, Dezember 1929, 
V  B 21. 1929.



Gerichtliche Entscheidungen. 165

G r ü n d e .

In  einer no ta rie ll beurkundeten E rklärung vom 24. De
zember 1928 haben

1. X. Y „
2. seine Frau geb. Z.,
3. der Rentner Z.

bekannt, von der offenen Handelsgesellschaft N, N. als Gesamt
schuldner ein verzinsliches, bis spätestens 20. M ärz 1929 
rückzahlbares Darlehen von 1500 G M  erhalten zu haben. Z. 
hat w e ite r e rk lä rt, zur S icherheit fü r dieses Darlehen und 
ferner fü r die Forderungen der F irm a N. N, aus beabsichtigten 
W arenlieferungen an X. Y, bew illige  und beantrage er die E in
tragung einer Sicherungshypothek zum Höchstbetrage von 
4000 GM  auf seinem näher bezeichneten Grundstück,

Das Grundbuchamt, dem die U rkunde vom N ota r ein
gereicht war, hat den A n trag  auf E intragung der Hypothek 
auf Kosten des A ntragste llers zurückgewiesen. Das W esent
liche einer Höchstbetragshypothek sei, daß die Feststellung 
der Forderung Vorbehalten, die Forderung also unbestimmt sei; 
wenn der A n tragste lle r einen Teilbe trag der Forderung in be
stim m ter Höhe angebe, so könne bezüglich dieses Betrags nur 
eine gewöhnliche H ypothek eingetragen werden und der E in
trag einer Höchstbetragshypothek fü r die ganze Forderung 
sei in ha ltlich  unzulässig.

Das Landgericht hat m it Beschluß vom 5. Januar 1929 die 
Beschwerde zurückgewiesen. D ie Begründung „ , im
wesentlichen auf die bisherige Rechtsprechung des RG. über 
die Unzulässigkeit der Bestellung einer Hochs tbetragshypotnek 
zur Sicherung von Forderungen gegen mehrere in keiner v e r
pflichtungsgemein Schaft stehende Schuldner Bezug. as 
Kam m ergericht möchte der von den A n tragste lle rn  hiergegen 
eingelegten w eiteren Beschwerde stattgeben. Es glaubt aber 
darin durch die Entscheidungen des Reichsgerichts RG/.. 
Bd. 75 S. 245 und Bd. 118 S, 354 gehindert zu sein, und hat 
die we itere Beschwerde gemäß § 79 Abs. 2 GBO. dem Reichs
gericht zur Entscheidung vorgelegt. Das Reichsgericht habe 
gegen die Zulässigkeit einer e inheitlichen Höchstbetragshypo
thek das Bedenken, daß die Bestellung einer solchen H ypo
thek im Gesetz keine Stütze finde, auch unklare Verhältnisse 
geschaffen werden könnten, zumal wenn die Persönlichkeiten 
der verschiedenen in  B etracht kommenden Schuldner _ noch 
nicht festständen, ihre Feststellung vie lm ehr von dem E in tr it t  
in  ein gewisses Verhältn is  abhängig gemacht werde, und end
lich, daß auch in  der Zwangsversteigerung unüberw ind liche 
Schw ierigke iten zu befürchten seien. Das Kam m ergericht 
läßt dahingestellt, ob die hiergegen nam entlich von 
K r e t z s c h m a r  B an k-A rch iv  Bd. 21 S. 324, C a m m e r  e r  
Bay NotV . 1924 S. 222, G ü t h e - T r i e b e l  5. A u fl. S. 1938, 
und R o s e n b e r g  JW . 1928 S. 2449 geltend gemachten Ge- 
sichtspunkte allgemein durchschlügen. Für Fälle, in  denen, 
wie hier, nur bezüglich eines Teils der zu sichernden Forde
rungen eine Verpflichtungsgemeinschaft fehle, seien die Be
denken des Reichsgerichts jedenfalls n ich t begründet, Eine 
Unbestim m theit der Person der Schuldner liege n ich t vor. 
U nk larhe iten  oder Vollstreckungsschw ierigkeiten seien n ich t 
in  höherem Maße zu befürchten, als wenn bezüglich a lle r 
Forderungen eine Gesamthaft bestehe, zumal da auch bei 
Gesamtschulden die einzelnen Schuldner nach § 425 BGB. ve r
schiedene Einreden gegen die Forderungen haben könnten.

Der F a ll der Vorlegungspflicht nach § 79 GBO. ist 
gegeben. D er erkennende Senat hat in seinem —  ebenfalls 
auf Grund des § 79 GBO. ergangenen —  Beschluß vom 1. M ärz 
1911 (RGZ. Bd. 75 S. 245) ausgesprochen, daß eine ungeteilte 
H ypothek fü r mehrere Forderungen gegen verschiedene, n ich t 
in einer Verpflichtungsgemeinschaft stehende Schuldner n icht 
eingetragen werden könne. Dieser Satz is t dann im U rte il 
vom 1. O ktober 1927, V  544/26, ausdrücklich bestätigt worden. 
Und im U rte il vom 5. November 1927 (RGZ. Bd. 118 S. 354) 
hat der Senat diese seine Rechtsansicht un ter Zurückweisung 
der im  S chrifttum  dagegen geltend gemachten Bedenken auf
rechterhalten. In den beiden le tz ten Fällen handelte es sich 
allerdings um die Rechtsw irksam keit von bereits einge
tragenen Höchstbetragshypotheken, während im gegenwärtigen
—  wie auch in  dem in  RGZ. Bd. 75 S. 245 entschiedenen F a ll
—  die H ypothek erst eingetragen werden soll. G le ichwohl 
stehen auch die beiden jüngeren Entscheidungen dem vom 
Kam m ergericht in  seinem Vorlegungsbeschluß eingenommenen 
Standpunkt entgegen. Denn wenn, w ie in RGZ, Bd. 118 
S. 357 ausgesprochen ist, eine H ypothek der in  Rede stehen
den A r t  ein rech tlich  unmögliches V erhältn is  da rs te llt und 
tro tz  ih re r Eintragung unwirksam  ist, so lieg t es auf der Hand, 
daß ihre Eintragung vom G rundbuchrichter abgelehnt werden 
muß (vgl. RGZ. Bd. 118 S. 164).

In der Sache selbst is t dem Landgericht und dem Kam m er
gericht darin beizutreten, daß der vom Grundbuchamt an
geführte Grund die Ablehnung des Eintragungsantrags ̂  nicht 
rech tfe rtig te . Denn der Umstand, daß zu einem Kreis ge
sicherter Forderungen eine Forderung gehört, deren Betrag 
schon als feststehend hingestellt ist, steht der Eintragung 
einer Höchstbetragshypothek n ich t entgegen, die den Betrag 
jener einen Forderung übersteigt. Frag lich kann nur sein, ob 
n icht die E intragung der Höchstbetragshypothek deshalb ab
zulehnen war, w e il es sich um Forderungen gegen mehrere 
n icht in  einer Verpflichtungsgemeinschaft stehende Schuldner 
handelt. Zwar hat die we itere Beschwerde —  hilfsweise — 
geltend gemacht, gegenwärtig handele es sich gar n ich t um 
eine H ypothek, die fü r mehrere Forderungen gegen v e r
schiedene Schuldner haften solle. Es solle v ie lm ehr nur e i  n e 
Forderung gegen e i n e n  Schuldner gesichert werden, näm
lich  der Schlußsaldo aus der Geschäftsverbindung der G läu
bigerin m it X. Y , E r sei der Schuldner sowohl aus dem schon 
gegebenen Darlehn, als auch aus den künftigen W aren lie fe
rungen. Der Umstand, daß neben ihm fü r einen T e il der 
Forderung (das Darlehn) noch zwei andere Schuldner hafteten, 
ändere nichts daran, daß die ganze Forderung sich gegen 
e i n e n  Schuldner rich te . Dam it kann indessen dem K on
f l ik t  n ich t aus dem Wege gegangen werden. Denn das Land
gericht hat die E intragungsbew illigung ersichtlich —  und sach- 
entsprechend —  dahin verstanden, daß die Darlehnsforderung 
durch die H ypothek auch insow eit gesichert sein sollte, als 
sie sich gegen Frau Y. und den Beschwerdeführer rich te t, daß 
die H ypothek also auch fü r den F a ll in  Anspruch genommen 
werden sollte, daß etwa X. Y. fü r seine Person als Schuldner 
des Darlehns ausscheide und fü r dieses nur noch seine Frau 
und der Beschwerdeführer —  oder auch nur einer dieser 
beiden —  haften würde. Auch die we itere Beschwerde w ill 
o ffensichtlich der E intragungsbew illigung keinen anderen 
Sinn beilegen.

Daß die dre i Schuldner —  worauf die we itere Beschwerde 
schließlich noch hinw eist — wenigstens in  bezug auf das D ar- 
lehn in  einer Verpflichtungsgemeinschaft stehen, kann die be
antragte H ypothek —  wenn man sich auf den Standpunkt der 
bisherigen Rechtsprechung des Senats s te llt —  ebenfalls n ich t 
zulässig machen. Denn die übrigen Forderungen gehen eben 
nur gegen X. Y. alle in, n ich t auch gegen die beiden anderen 
Darlehnsschuldner. Und in dem eben gedachten Fall, daß 
etwa die Haftung des X. Y. fü r das Darlehn wegfallen sollte, 
ohne daß zugleich seine beiden M itschu ldner be fre it würden 
—  einem Fall, fü r den, w ie gesagt, die H ypothek ebenfalls 
gelten soll — , würde durch die H ypothek eine M ehrhe it selb- 
ständiger Forderungen gegen mehrere selbständige Schuldner 
gesichert, ohne daß auch nur fü r einen T e il der Forderungen 
eine Verpflichtungsgemeinschaft der mehreren Schuldner 
bestände.

Es kom m t somit darauf an, ob an dem Grundsatz fest
zuhalten ist, daß eine H ypothek fü r mehrere Forderungen 
gegen verschiedene n ich t in einer Verpflichtungsgemeinschaft 
stehende Schuldner n ich t beste llt werden kann. E i n e  e r  - 
n e u t e  P r ü f u n g  h a t  d e n  S e n a t  d a z u  g e f ü h r t ,  
d i e s e n  G r u n d s a t z  a u f z u g e b e n .  Die Bedenken, die 
den Senat bisher von der Zulassung einer H ypothek der be
zeichneten A r t  abgehalten haben, erweisen sich bei noch
maliger Prüfung als n ich t so erheblich, daß dem Bedürfnis des 
Verkehrs nach Begründung solcher Sicherheiten auch w e ite r 
W iderstand entgegengesetzt werden müßte.

W enn in  RGZ. Bd. 75 S. 247 gesagt ist, eine Hypothek 
fü r mehrere Forderungen gegen verschiedene, n ich t in einer 
Verpflichtungsgem einschaft stehende Schuldner finde im  Gesetz 
keine Stütze, so ließe sich, w ie schon R o s e n b e r g ,  
JW . 1928 S. 2449, bem erkt hat, auch gegen eine Hypothek 
fü r eine einzige, gegen mehrere Gesamtschuldner gerichtete 
Forderung, aber auch gegen eine einheitliche H ypothek zur 
Sicherung m ehrerer gegen einen und denselben persönlichen 
Schuldner gerich te ter Forderungen einwenden, daß das Gesetz 
durchgehend nur von „d e r“  durch die H ypothek gesicherten 
Forderung spricht. T ro tz  dieser Gesetzesfassung, die e r
kennbar nur den R egelfa ll im  Auge hat, bestehen keine Be
denken, eine H ypothek zur Sicherung einer gegen mehrere 
Gesamtschuldner gerichteten Forderung und eine H ypothek 
fü r mehrere Forderungen gegen einen und denselben persön
lichen Schuldner zu bestellen.

Ausschlaggebend fü r den Senat w ar bisher die Besorgnis, 
daß durch die Bestellung einer H ypothek der fraglichen A r t  
unklare Verhältn isse geschaffen würden, besonders angesichts 
der M ög lichke it, daß den mehreren Schuldnern verschieden
artige E inreden gegen die Forderung zustehen und dann ge
mäß § 1137 BGB. auch der Grundstückseigentüm er diese ver-



schiedenen Einreden gegen die H ypothek geltend machen 
konnte, ferner das Bedenken, es könnten unen tw irrbare V er
hältnisse bei der Zwangsvollstreckung eintreten, Auch diese 
Bedenken erscheinen nunmehr dem Senat n ich t so schwer- 
wiegend, daß eine Hypothek der in  Rede stehenden A r t  in 
ha ltlich  unzulässig wäre oder auch nur wegen Besorgnis der 
V erw irrung  aus dem Grundbuch ferngehalten werden müßte, 
^w a r ist daran festzuhalten, daß das Grundbuch keine unklaren 
Verhältnisse schaffen darf, daß nam entlich bei einer H ypo
thek der Umfang der G rundstückshaftung fü r alle in Betracht 
kommenden Fa lle  genau bestim m t oder doch bestimmbar sein 
muß, und daß Eintragungen n ich t erfolgen sollen, deren Fassung 
dunkel oder m ehrdeutig ist. In  a llen Fällen is t das V o r
handensein der erforderlichen K la rhe it und D eutlichke it be
sonders im  H inb lick  auf die M ög lichke it einer Zwangsvoll- 
streckung zu prüfen, die sich als das le tz te  und entscheidende 

? H yPo thekeneintrags darste llt. A be r n ich t jede 
M ög lichke it, daß sich bei einer Zwangsvollstreckung oder auch 
sonst Schw ierigke iten bei der Bestimmung des Umfangs der 
G rundstückshaftung heraussteilen könnten, macht die E in- 
tragung einer H ypothek unzulässig.

Gegenüber dem Regelfall, daß nur eine einzige Forderung 
gegen nur einen einzigen Schuldner durch die Hypothek ge
sichert w ird , ergeben sich gewisse Schw ierigke iten schon 
dann, wenn fü r die eine gesicherte Forderung mehrere 
Schuldner haften. W ie sich aus § 425 BGB. erg ib t, können 
den einzelnen Schuldnern je verschiedene Einwendungen 
gegen die Forderung zustehen, und bei dem Abhängigkeits- 
Verhältnis zwischen H ypothek und persönlicher Forderung 
können sich daran Verw icklungen fü r die H ypothek knüpfen. 
Die Bestimmung der Rechtslage im  F a ll einer M ehrhe it pe r
sönlicher Schuldner fü r eine durch H ypothek gesicherte F o r
derung kann, w ie B i e r m a n n  (Arch. Bürg. R. 40, 318 ff.) 
gezeigt hat, m it erheblichen Schw ierigke iten verbunden sein. 
G le ichwohl kann, w ie auch in  der bisherigen Rechtsprechung 
f s, ,,n l l .s anerkannt ist, die Eintragung einer H ypothek nicht 
deshalb abgelehnt werden, w e il fü r die zu sichernde Forderung 
mehrere Schuldner haften.

U nbedenklich zuzulassen ist die Eintragung einer H ypo
thek zur Sicherung m ehrerer selbständiger Forderungen gegen 
einen und denselben Schuldner. H ie r entstehen n ich t no t
wendig entsprechend v ie le  selbständige Teilhypotheken —  
w ie das etwa in den RGZ. Bd. 113 S. 233 gedachten Fällen 
angenommen worden ist, daß verschiedene Teilbeträge einer 
und derselben Forderung auf verschiedenen Grundstücken ein- 
getragen werden oder eine Gesamthypothekenforderung nach
träg lich auf die einzelnen Grundstücke v e rte ilt w ird . Die 
H ypothek kann vie lm ehr als einheitliches dingliches Recht 
bestehen. A uch  bei solcher M ehrhe it von Forderungen 
können gegenüber dem vom Gesetz ins Auge gefaßten Regel- 
la ll gewisse Schw ierigke iten entstehen, etwa dann, wenn dem 
Schuldner gegen einzelne Forderungen besondere E inw en
dungen zustehen, oder wenn ein Bürge nur fü r einzelne der 
mehreren h orderungen hafte t. A b e r diese Schw ierigke iten 
sind nicht wesentlich andere, als wenn der Schuldner gegen 
einen T e il der einzigen, durch die H ypothek gesicherten 
borderung besondere Einwendungen geltend zu machen hat, 
oder wenn der Bürge nur fü r einen Teilbetrag der F o r
derung haftet.

Hhr Fälle nun, in  denen die H ypothek n ich t nu r mehrere 
selbständige Forderungen sichert, sondern diese Forderungen 
aucb i S f en. verschiedene selbständige Schuldner gerichtet 
sind, laßt sich n icht von vornhere in  und grundsätzlich sagen, 
daß wegen dieser M ehrhe it von Forderungen und Schuldnern 
unklare Verhältnisse geschaffen oder unen tw irrbare V e rw ick - 
lungen hervorgerufen werden müßten. Das Zusammentreffen 
beider Abweichungen vom Regelfall —  M ehrhe it von selb- 
standigen Forderungen und zugleich M ehrhe it selbständiger 
Schuldner —  muß n ich t notwendig Verw icklungen schaffen 
oder besorgen lassen, die m it der Forderung k la re r Ge
staltung der G rundstücksverhältnisse n ich t zu vereinbaren 
wäre. Auch die im vorliegenden Fa ll gegebene Besonderheit, 
daß der einzige persönliche Schuldner eines Teils der zu 
sichernden Forderungen zugleich Gesamtschuldner in bezug

b e g rünT enUbngEn T e il iS t' k a M  S° lche  B esorÖnisse n ic h t

Dazu kommt, daß —  w orauf G ü t h e - T r i e b e l  5. Aufl. 
Seite 1938 hingewiesen hat —  im F a ll des § 2060 BGB. d. h! 
dann, wenn M iterben nur fü r den ih ren Erbte ilen entsprechen
den B ruch te il einer ursprünglich gegen ihren Erblasser ge
rich te t gewesenen hypothekarisch gesicherten Forderung 
haften, von Gesetzes wegen ein Tatbestand der h ie r in Rede 
stehenden A r t  e in tr itt, und daß n ich t angenommen werden

u In i ■ , rao A n t r i t t  dieser Voraussetzungen etwa die 
hypothekarische Sicherung erlöschen sollte.

Der Senat t r i t t  sonach in  der K on flik ts frage dem vom 
' m ®eme“  V o rlegungsbeschluß eingenommenen 

Standpunkt bei. Das füh rt dazu, daß die beantragte E in 
tragung von den Vorinstanzen rech ts irrig  abgelehnt worden 
ist. Dem Eintragungsantrag hätte stattgegeben werden 
müssen wenn er n ich t nach Erhebung der w eiteren Beschwerde 
zuruckgenommen worden wäre. Dem A ntragste lle r können 
also fü r die Zuruckweisung seines Antrags und fü r das Be
schwerdeverfahren keine Kosten auferlegt werden. U n
berührt b le ib t seine K ostenpflicht, die sich auf die Zurück- 
nähme seines Antrags gründet.

II, Steuerrecht,
Zu § 141 Reichsabgabenordnung.

U n t e r  K u r s w e r t  i m  S i n n e  d e s  § 14 1  A b s .  1 A O  
i s t  d e r  a n  e i n e r  d e u t s c h e n  B ö r s e  a m t l i c h  
n o t i e r t e  K u r s  z u  v e r s t e h e n .  O b  d e r  a m  f r e i e n  
M a r k t e  f ü r  A k t i e n  n o t i e r t e  K u r s  a l s  d e r e n  g e 
m e i n e r  W e r t  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  k a n n  
n u r  n a c h  W ü r d i g u n g  a l l e r  U m s t ä n d e  e n t 
s c h i e d e n  w e r d e n .

Urteil des Reichsfinanzhofs vom 13. April 1928 _
I I  A  58/28 — i).

3 T,i?ie?a94ege?iStand dA6S Steuerrechtsstre its b ilde t die am 
A u u V?Hz.?gene, A b g a b e  von 50 M illionen  M ark  A k tie n  
{ T Beschwerdeführenden Gesellschaft gegen 12 M illio ne n  M ark 
A k tie n  der P .-W erke. Das Finanzamt hat h ie rfü r Gesellschaft- 
Steuer auf Grund von § 6a des Kapitalverkehrsteuergesetzes 
gefordert und nach § 11 Abs. 2, b, zw e ite r Halbsatz, n ich t 
den W ert der in  Tausch genommenen O .-W erk-A k tien , 
sondern den W ert der jungen A k tie n  der Beschwerdeführerin 
w f  ^« «e rbe re chn un g  zugrunde gelegt. A ls  den gemeinen 
W ert der jungen A k tie n  (§ 11 Abs. 3 des Kap ita lverkehrsteuer
gesetzes, §§ 137, 138 der Reichsabgabenordnung) hat es den
noUB lrte n geA k ? men’ ZUM d<;m dj e an der Börse n ichtam tlich 

\ A k i nn amJ M a rk tf  der unnotierten W erte börsen- 
maßig gehandelt worden sind, und zwar hat es den Tageskurs 
nach den Angaben der Bank der Beschwerdeführerin auf nur 
2,12 vom Hundert angesetzt.
, A u. j  Berufung hat das F inanzgericht den E inspruch
bescheid bestätigt. Es hä lt die Zugrundelegung des Kurses 
tu r rich tig , da er das B ild  widerspiegele, das sich die am 
Borsenhandel beteiligten, größtenteils sachverständigen Kreise 
von der Bedeutung eines Unternehmens machten. W enn sich 
auch bei der börsenmäßigen Bewertung der E influß spekulativer 
Momente nie gänzlich ausschalten ließe, so sei doch nichts 
dagegen einzuwenden, wenn das Finanzamt das spekulative 
Moment durch den ideellen W ert des Unternehmens fü r aus- 
geg ic en gehalten haben sollte. D ie le itenden Persönlichkeiten 
hatten noch im Sommer 1924 vom inneren W erte  des U n te r- 
nehmens Vorstellungen gehabt, die den Kurs als der W irk lic h - 
ke it des W ertes entsprechend anzusehen gestatteten

Die Kechtsbeschwerde rügt die Zugrundelegung des Kurses
WerUteZH aSSi f  ?nd Vuerlangt' daß die Steuer b£i  einem gemeinen 
A lf r  i /  Unternehmens von 2 184 932 RM, und da die neuen 
von h L w  des A k tien kap ita ls  darstellen, auf 7,5 vom Hundert 
von höchstens J4 dieses W ertes festgesetzt werde.

Apr  j? cn isbeschwerde is t stattzugeben.
A lle rd ings kann nicht, w ie  die Beschwerdeführerin 

Ursprünglich w o llte , davon die Rede sein, daß die Hergabe der 
A k tie n  der P - W erke als Geldzahlungen anzusehen und die 
Steuer nach § 11 Abs. 2a des Kapitalverkehrsteuergesetzes 

.te rn? ugi unde[ eÖung des W ertes dieser A k tie n  zu berechnen 
sei. D ie Hergabe von A k tie n  is t stets eine Sachleistung deren 
|>ememer W ert selbst erst w ieder zu e rm itte ln  ist, keine Geld- ä t ng‘ fbenso ¿eht der A n g riff fehl, daß § 141 der Reichs 
jlbj Sabf I1,ordaunfi zu Unrecht angewendet sei, da die Zugrunde
legung des Kurses der jungen A k tie n  bei der Steuerberechnuntf 
vom Finanzamt und w ohl auch vom F inanzgerichte gar n ich t 
auf diese V orsch rift sondern darauf gestützt ist, daß sich der 
gemeine W ert des Unternehmens am besten im Kure»
iS “ * ' 1*  D * "  s 1 «  i » ^ R e i o h s a b g Ä n ö S  f e Ä
Wertpapiere bezieht, für die an einer deutschen Bör se Kurse 
notiert werden, ist bereits im Urteil des erkennenden Senats 
vom 20. Marz 1925, II A  1088/24 -  abgedruckt bei

») M itg e te ilt von H errn  Reichsfinanzrat D r. B o e t h k e  
München, '
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M r o z e k ,  S teuerkartei, Abgabenordnung, Rechtsspruch 1 zu 
§ 141 Abs. 1 — ausgesprochen. Im vorliegenden Falle handelt 
es sich unbestrittenermaßen um A k tien , die led ig lich  im freien 
Verkehr gehandelt worden sind. Soweit das F inanzgericht, das 
den Ausdruck Börsenkurs in Anwendung auf den V erkehr m it 
den jungen A k tie n  der Beschwerdeführerin mehrfach braucht, 
etwas anderes angenommen haben sollte, würde es dam it gegen 
den klaren Inha lt der A k te n  verstoßen haben.

Daß die Vorentscheidungen in  Anwendung des nach dem 
Gesagten a lle in  in B etracht kommenden § 11 Abs, 2b des 
Kapitalverkehrsteuergesetzes n ich t den W ert der ein
getauschten P .-W erke -A ktien , sondern den W e rt der jungen 
A k tien  der Beschwerdeführerin zur Grundlage der Steuer
berechnung gemacht haben, ist unbedenklich, gereicht der Be
schwerdeführerin auch n ich t zur Beschwerde, da nach dem 
Gesetze m i n d e s t e n s  der W ert der Gesellschaftsrechte, die 
das Entgelt fü r die Leistungen nach § 6a bilden, zugrunde zu 
legen ist, und is t auch n ich t mehr bemängelt. In  keinem Falle 
könnte nach den folgenden Ausführungen der W ert der 
P .-W erke -A ktien  m it ihrem  K ursw ert herangezogen werden, 
da sie nach der Bestätigung der Industrie - und Handelskammer 
vom 25. M a i 1926 gleichfalls nur im  fre ien V erkehr ge
handelt sind.

Eine Verkennung des Begriffs des gemeinen W ertes be
deutet es nämlich, w ie h ier, so auch bei den jungen A k tie n  
der Beschwerdeführerin, wenn die Vorentscheidungen als deren 
gemeinen W ert den K u r s w e r t  der im  fre ien V erkehr ge
handelten Papiere glauben annehmen zu können. Daß im 
§ 141 der Reichsabgabenordnung, in  bewußter Anlehnung an 
§ 18 des W ehrbeitraggesetzes und § 34 des Besitzsteuergesetzes, 
die ausdrücklich vom B ö r s e n  kurs sprechen, fü r börsen
gängige Papiere die Ansetzung m it dem K ursw ert v o r
geschrieben ist, w i l l  allerdings keine Ausnahme von dem 
allgemeinen Grundsatz sein, daß die Veranlagung von er - 
papieren nach dem gemeinen W erte  zu erfolgen habe. Da tur 
W ertpapiere, die einen Börsenkurs haben, eine a m t 11 c n e 
Feststellung des Börsenpreises erfolgt, d. h. nach 8 29 Abs. 5 
des Börsengesetzes desjenigen Preises, welcher der w irk lich en  
Geschäftslage des Verkehrs an der Börse entspricht, so soll 
der am tlich  festgesetzte Kurs gesetzlich als der maßgebende 
gemeine W ert gelten. Das scheint in  gewissem Grade auch 
gerechtfertig t, insofern durch die Börseneinrichtungen sowohl 
h ins ich tlich  der Zulassung der W ertpap ie re zur Börsennotiz als 
bei der Feststellung des Börsenpreises nach der Zusammen
stellung der t a t s ä c h l i c h  abgeschlossenen Geschäfte und 
dem D u r c h s c h n i t t  der geforderten, angebotenen und be
zahlten Preise (vgl. S t  e n g l e i n ,  S tra frechtliche Neben
gesetze, 5. Auflage, Bd. I I  S. 27 Anm . 1 zu § 29 des Börsen
gesetzes) selbst eine Gewähr dafür gegeben ist, daß im  Börsen
preise der Betrag zum Ausdruck kommt, den das W ertpap ie r 
in  einem bestimmten A ugenb lick nach der Geschäftslage der 
Börse w e rt war. Indessen kann schon der Börsenpreis unter 
diesen Sicherungen unter Umständen etwas wesentlich anderes 
als den gemeinen W e rt bedeuten, da die Börsennotiz immer 
nur das Ergebnis von Angebot und Nachfrage fü r die an einem 
bestimmten Tage a n  d i e  B ö r s e  g e b r a c h t e n  Papiere 
angibt, der Börsenpreis also von a ll den ungewöhnlichen Ver
hältnissen m itbeeinfluß t w ird , die an einem bestimmten Tage 
zur Zurückhaltung in  Angebot und Nachfrage, oder in  Ueber- 
angebot und Uebernachfrage geführt haben (vgl. H o i i r a a n n ,  
W ehrbeitragsgesetz S. 42 Anm. 5 zu § 18). R ich tig  sagt 
V  e i  e 1 (Zeitgemäße Steuerfragen 1925 S. 283), daß § 141 der 
Reichsabgabenordnung gar keine Ausnahme von der G rund
regel der §§ 137 ff. der Reichsabgabenordnung bedeute, so daß 
eine Bewertung un ter dem Tageskurse n ich t ausgeschlossen 
ist, wenn ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse den 
Tageskurs beeinflußt haben. Kann aber hiernach^ schcm die 
am tliche Börsennotiz n ich t als ein immer vo llgü ltige r Ersatz 
fü r die E rm ittlung des gemeinen W ertes eines W ertpap iers 
angesehen werden, so kann dies noch weniger von den K urs
notierungen im fre ien V erkehr gelten, da be i diesen alle Siche
rungen einer zuverlässigen Feststellung, wie^ bei der am t
lichen Notiz, wegfallen und es sich gerade be i den im fre ien 
V erkehr gehandelten Papieren vorw iegend um Spekulations
papiere handelt, be i denen die Tendenzen, die h in te r Angebot 
und Nachfrage eines bestimmten Tages stehen, besonders un
durchsichtig sind. Dieser Charakter eines zu damaliger Ze it 
beliebten Spekulationspapiers is t insbesondere fü r die h ie r in  
Rede stehenden A k tie n  festgestellt. D ie sich vom inneren 
W erte des Spekulationspapiers entfernenden Zufä lligke iten  der 
Preisbildung müssen sich aber ganz besonders in  einer Zeit 
geltend machen, wo, w ie  h ier, die In fla tion  nach ih re r Be
endigung in  eine D e fla tion  umgeschlagen ist. D ie Erfahrung 
hat es durchaus bestätigt, w ie h ie r eine sichere E inste llung auf 
den bisher versch le iert gewesenen inneren W ert nur ganz a ll

mählich w ieder hat gewonnen werden können. Es erscheint 
aber auch w e ite r eine Verkennung des w irtschaftlichen V o r
ganges der Spekulation, wenn die Vorentscheidung das 
spekulierende Börsenpublikum, zumal fü r eine Zeit w ie die hier 
in  Rede stehende, als größtenteils sachverständig zur Beurteilung 
der wahren Lage eines gewerblichen Unternehmens be
zeichnet. Das spekulierende Pub likum  w ill n ich t sein K ap ita l 
in  den W erten  des Unternehmens anlegen, in  dessen A k tie n  
oder A n te ile n  es spekuliert, sondern am Kurse dieser Papiere 
durch E inkauf und V erkau f zu günstig scheinender Ze it Gewinn 
erzielen. W enn auch in  stetigen Zeiten das Kursniveau bis 
zu einer gewissen Höhe naturgemäß durch die Güte des U n te r
nehmens bestimmt w ird , so läu ft doch im übrigen die Kurve 
der Kurssteigerungen und Kursrückgänge keineswegs einer 
entsprechenden K urve des Steigens und Sinkens des inneren 
W ertes des Unternehmens paralle l. Dem Spekulanten kom m t 
es n ich t auf den Preis, sondern die Preis b e w e g u n g  an. 
Der W ert eines Unternehmens braucht von Angebot und Nach
frage seiner A k tie n  auf dem M ark te  in ke ine r Weise abhängig 
zu sein; die Preisbewegung h ins ich tlich  der an den M a rk t ge
brachten A k tie n  ist es stets. W enn ein Spekulant A k tie n  
einer bestim m ten A r t  zu einem bestimmten Ze itpunkt kauft, 
tu t er es n icht, w e il er der M einung ist, der augenblickliche 
Kurs drücke am besten den inneren W e rt des Unternehmens 
in diesem Ze itpunkt aus, sondern er kauft, w e il er auf das 
Anhalten einer steigenden Tendenz des Kurses baut, und er 
verkauft, w e il er ein weiteres Sinken des Kurses fürch te t, ohne 
daß damit die Ueberzeugung verbunden zu sein braucht, daß 
der innere W ert des Unternehmens entsprechend im  Sinken 
sei. Ueber die inneren Gründe der Kursänderung von Tag zu 
Tag vermag sich der Spekulant regelmäßig so wenig Rechen
schaft zu geben, w ie etwa der Landw irt sich über die m ut
maßliche Dauer und die Veränderung des W etters zuverlässige 
Rechenschaft geben kann. Es is t h ier eben alles auf M u t
maßung und Kom bination, auf Anem pfindung und innere Schau 
gestellt, und eben h ie rin  lieg t das spielerische M om ent der 
Spekulation, bei der ungewöhnliche Verhältnisse, die fü r die 
Bestimmung des gemeinen W ertes nach § 138 der Reichs
abgabenordnung auszuscheiden haben, gerade von besonderer 
Bedeutung sind. Dieser G esichtspunkt kann vo r allem  da nicht 
aus den Augen gelassen werden, wo es sich, w ie hier, n ich t 
darum handelt, daß die A k tie n  als Spekulationsobjekt, sondern 
zu dem Zwecke erworben werden, dam it die eine Gesellschaft 
sich auf die andere einen dauernden Einfluß sichere.

Da die Vorentscheidung hiernach den B egriff des gemeinen 
W ertes verkannt hat, ist sie aufzuheben und die Sache an die 
Vorinstanz zurückzuverweisen, dam it der W ert der jungen 
A k tien  unter Beachtung des § 141 Abs. 2 der Reichsabgaben
ordnung anderweit festgestellt und hiernach anderweit E n t
scheidung getroffen werde. H ie rbe i w ird  eingehend alles das
jenige zu prüfen sein, was die Beschwerdeführerin dafür glaubt 
anführen zu dürfen, daß die Bewertung ihres Vermögens in  der 
Goldm arkbilanz erheblich zu hoch ausgefallen ist, te ils  w e il 
die Buchhaltung unzuverlässig geführt war, te ils w e il sich die 
le itenden Persönlichkeiten in fo lge der U nsicherheit der 
Schätzungen in  der kritischen  Uebergangszeit über die G o ld 
werte des ak tiven  Vermögens ge irrt haben. Es darf aus der 
Erfahrung bestätig t werden, daß es den Gesellschaften im 
Jahre 1924 n ich t immer gelungen ist, den G oldm arkw ert auf 
den Beginn ihres Geschäftsjahrs ob jek tiv  zuverlässig zu er
m itte ln . W o h ier Irr ttim e r vorgekommen sind, is t es Sache des 
Berufungsgerichts als Tatsachengericht, gemäß dem § 228 der 
Reichsabgabenordnung den wahren Sachverhalt zu erm itte ln. 
Der Steuerkurs hat h ie rbe i außer B etracht zu bleiben, da sich 
die V orsch rift des § 142 der Reichsabgabenordnung n ich t auf 
Verkehrsteuern bezieht.

II I,  Goldbilanzverordnung,
Zu § 28 GBO.
Z u r  S i c h e r u n g  e i n e r  a u f  R e i c h s m a r k  

l a u t e n d e n  A n l e i h e  k a n n  e i n e  a u f  G o l d m a r k  
l a u t e n d e  H ö c h s t b e t r a g s h y p o t h e k  e i n g e t r a 
g e n  w e r d e n .

Beschluß des Kammergerichts vom 18. A p r i l 1929 —  1 X 
154. 29 - 1).

G r ü n d e :
Die Beschwerdeführerin hat eine auf ihrem Grund- und 

Bergwerksbesitz gesamthypothekarisch sicherzustellende A n 
leihe aufgenommen. D ie Anleihebedingungen besagen u, a. 
folgendes:

i)  M itge te ilt von H errn Rechtsanwalt Dr. E s s e r ,  Köln.
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§ Der Gesamtbetrag der A n le ihe von 40 M illionen  Reichs
m ark is t e ingete ilt in  . . . . .  Stücke. D ie Teilschu ld
verschreibungen sind von . . . . .  unterzeichnet. Sie 
werden auf den Namen der X .-Bank oder deren O rder 
ausgestellt. Die Uebertragung der Teilschuldverschreibun
gen erfo lg t durch Indossament.

§ 2, D ie Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung des 
K ap ita ls  erfo lgt in  Reichsmark bzw. in  den z. Z. der 
F ä llig ke it geltenden gesetzlichen deutschen Zahlungs
m itte ln  auf Feingoldbasis m it der Maßgabe, daß 1 Reichs
m ark — 1/s-bo kg =  0,35842 g Feingold zu rechnen ist. 
Bei der Berechnung ist der Londoner Goldpreis am 15. 
des der F ä llig ke it vorangehenden Monats, oder, falls 
dieser Tag ein Feiertag is t oder an diesem Tage aus 
irgend einem Grunde eine G oldnotiz n ich t festgestellt 
werden sollte, die nächstvorhergehende G oldnotierung 
der Londoner Börse zu Grunde zu legen. Die Um rech
nung in die deutsche W ährung erfo lg t nach dem M itte l
kurs der le tzten am tlichen B erline r Notierung fü r die 
Auszahlung London des gleichen Tages. E rg ib t sich aus 
dieser Umrechnung fü r das K ilogram m  Feingold em Preis 
von n ich t mehr als R M  2800.—  oder n ich t weniger als
R M  2780.__, so is t fü r jede geschuldete Reichsmark eine
Reichsmark in  gesetzlichen Zahlungsm itteln zu zahlen.

§ 11. Zur S icherstellung der nom. R M  40 000 000.—  Teilschu ld
verschreibungen nebst Zinsen ist seitens der Schuldnerin 
der X .-Bank und deren Rechtsnachfolgern, näm lich den 
durch Indossament leg itim ierten Inhabern der Teilschu ld
verschreibungen, eine m it Zinsen eingetragene An le ihe- 
Sicherungshypothek von 40 000 000.— G oldm ark und zur 
Sicherstellung etwa h ierdurch n ich t gedeckter Zinsen- 
und Kostenansprüche eine Höchstbetragshypothek von 
4 000 000.—  G oldm ark beste llt worden . . . .

§ 12. D ie X .-Bank w ird  gemäß § 1189 BGB. als G rundbuch
ve rtre te rin  der Teilschuldverschreibungsgläubiger beste llt 
'¿folgen nähere Bestimmungen hierüber).

In  einer an die be te ilig ten 31 Am tsgerichte gerichteten 
Bew illigung vom 14. 12. 1926 haben die V e rtre te r der Be
schwerdeführerin unter Bezug auf die Anleihebedingungen 
be w illig t, fü r die X .-Bank und deren Rechtsnachfolger, näm lich 
die durch Indossament leg itim ie rten  Inhaber der Teilschu ld
verschreibungen, auf dem näher bezeichneten Bergwerks- und 
Grundbesitz eine Sicherungshypothek gemäß § 1187 BGB. im 
Betrage von GM  40 000 000.—  nebst 8 v. H. Zinsen sowie zur 
Sicherung etwaiger n ich t schon durch diese H ypothek gedeckter 
w e ite re r Forderungen eine S icherungshöchsthypothek gemalt 
§ 1190 im  Betrage von G M  4 000 000.— , beide Hypotheken zu 
gleichem Rang m ite inander einzutragen, wobei 1 G oldm ark 
dem Preise von i \2700 kg Feingold entspreche.

Das Am tsgericht T „  an das der E intragungsantrag am 
27. 10. 1928 gelangt ist, hat ihn durch Beschluß vom 13. 11. 192b 
ab'geiehnt, w e il es n ich t angehe, wertbeständige Hypotheken für 
zwar ebenfalls wertbeständig, aber nach anderem W ertmesser 
bestim m te Forderungen einzutragen. Das Landgericht hat, die 
Beschwerde zurückweisend, diesen Standpunkt gebillig t; es Hat 
dabei angenommen, daß h ie r eine in Reichsmark festgesetzte 
Forderung durch eine G oldm ark-H ypothek gesichert werden 
solle; dafür, daß die Forderung eine Reichsm ark-Forderung sei, 
verw eist es auf § 1 der Anleihebedingungen; den § 2 bezeichnet 
es als eine dem Schutze der G läubiger im  Falle des Sinkens 
des W ertes der Reichsm ark dienende Bestimmung.

D ie we itere Beschwerde v e r tr it t  den Standpunkt, die A n 
le ihe sei eine Goldm ark-, n ich t eine Reichsm ark-Anleihe.

Der Prüfung der Entscheidungen der Vorinstanzen seien 
folgende allgemeine Bemerkungen vorangeschickt:

Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld belasten ein Grund
stück fü r einen bestimmten Geldbetrag, der nach der S o ll
vo rsch rift des § 28 GBO. in Reichswährung anzugeben ist. Das 
auf allgemein liegenschaftsrechtlichen Erwägungen beruhende 
E rfordernis der B estim m the it macht es unzulässig, den Kechts- 
umfang nach einem Geldbetrag unter Hinzufügung einer sog. 
G o ldw ert- oder Kursgarantieklausel zu bezeichnen, denn dann 
würde sich der Umfang nach einem unbestimmten A u ige ld  
richten. D ie sog. G o ldw ertk lause l ist also fü r Hypotheken 
usw. unzulässig (RG. 107, 400; 103 387; 101 145 121, U
G ü t h e - T  r i e b e l ,  GBO. § 28 A  14) A n läß lich  des deut
schen W ährungsverfalls is t aber durch das Gesetz vom 23 6. 
1923 —  das auch heute noch g ilt  —  gestattet, den Umfang des 
Rechts wertbeständig, d. h. de ra rt zu bestimmen daß sein G eld
betrag sich nach dem jew eiligen Preis einer W are bestimmt; 
das Gesetz und die zu ihm erlassenen Durchführungsverord
nungen lassen nur bestimmte W aren und bestimmte Um 
rechnungsweisen zu; nach der 5. DurchfV . vom 17 4. 1924 kann 
fü r Feingold in  der Gewichtsmenge von 1j2700 kg der A usd iuck

G oldm ark gebraucht werden. Diese G oldm ark nähert sich also 
der a lten G oldwertk lausel, unterscheidet sich aber von ih r da
durch, daß sie von vornherein als eine bloße Rechnungseinheit 
a u ftr itt, und daß fü r ih re  Umrechnung in den jeweiligen W äh
rungsbetrag bestimmte gesetzliche V orschriften  bestehen (Um
rechnung aus dem Londoner Goldpreis in  bestim m t v o r
geschriebener Weise). Der Umfang eines H ypotheken- usw. 
Rechts kann also nur nach Reichsmark oder —  wenn man von 
sonstigen, heute n ich t mehr üblichen W aren w ie  ins. 
Roggen absieht —  G oldm ark (in dem eben erläu terten Sinne) 
bestimmt sein. E in  drittes  g ib t es n icht. Insbesondere n ich t 
eine Reichsmark m it beschränkter G oldwertklausel, denn das 
wäre nichts anderes als ein W iederaufleben der unzulässigen 
alten G oldwertklausel.

Aus diesen Bemerkungen erhellt, daß die Entscheidung 
vom Landgericht m it Recht darauf abgestellt ist, ob die A n 
le iheverb ind lichke it —  denn der Umfang der aus ih r  ent
stehenden Forderung is t bei der H ypothek zugleich der Umfang 
des dinglichen Rechts —  auf Reichsmark oder G oldm ark lautet.

W enn das Kam m ergericht zu dieser Frage zu einer vom 
Landgericht abweichenden Beurte ilung gelangt, so is t diesem 
doch ohne weiteres einzuräumen, daß die Fassung der A n le ihe
bedingungen ungenau ist, indem in § 1 ganz allgemein die ir re 
führende Bezeichnung Reichsm ark gebraucht und der W ille  zur 
V erp flich tung in G oldm ark aus § 2 und sonstigen verstreuten 
Bestimmungen erst m itte lbar zu entnehmen ist. Trotzdem  be
stehen nach Auffassung des Kammergerichts keine Zweife l 
und es bedarf daher auch n ich t etwa der im  G rundbuch
verfahren be i Bestehen von Z w eife ln  notwendigen Aufklärung. 
Ausdrücke w ie ,,x Reichsmark auf Feingoldbasis oder 
„ x  Reichsm ark (die RM  =  1/27m kg Feingold)" finden sich 
heute vie lfach. M it solchen Wendungen soll wohl meist n icht 
etwa in  überflüssiger W iederholung des § 3 Münzgesetzes vom 
30. 8. 1924 gesagt werden, daß be i Ausprägung von G old
münzen der heutigen Reichswährung von 1 kg Feingold 
279 Stücke über R M  10.—  zu prägen wären, sondern es soll 
ausgedrückt werden, daß die in  rveichswährung stattfindende 
Zahlung auf der Grundlage der Goldm arkrechnung zu geschehen 
hat. E iner allgemeinen Stellungnahme hierzu und einer E r
örterung darüber, ob etwa derartige Gepflogenheiten des Ge
schäftsverkehrs h ie r erläuternd heranzuziehen wären, bedarf 
es indessen nicht. Für den vorliegenden F a ll s te llt nämlich 
insbesondere der oben wiedergegebene § 2 m it eindeutiger 
Gewißheit k la r, daß es sich h ie r um eine auf G oldm ark im 
Sinne der 5. DurchfVerord. zum Ges. über wertbest. Hyp. vom 
17. 4. 1924, also auf den jeweiligen Preis einer bestimmten 
Feingoldgewichtsmenge abgestellte Belastung handelt.

Das Bedenken der Vorinstanzen w ird  also n ich t au irecht- 
erhalten und die Sache deshalb unter Aufhebung der V o r
entscheidungen an die Vorinstanzen zurückverwiesen. Der 
Eintragung der Gesamthpotheken fü r die X .-Bank w ird  s ta tt
gegeben werden können, doch kom m t der Zusatz ,,und dessen 
Rechtsnachfolger, näm lich die durch Indossament leg itim ierten 
Inhaber der Teilschuldverschreibungen", fü r die Höchsthypo
thek n icht in  Betracht.

Bücherbesprechung.

D e r  E n t w i c k l u n g s g a n g  d e s  H a l l e s c h e n  B a n k 
g e w e r b e s  s e i t  1 9 0  8. Von Dr .  B r u n o  R u m m e l .  
Buchdruckere i H e inrich  John, H a lle  1929, 168 S.

D ie vorliegende S chrift ve rm itte lt ein S tück lebendiger 
deutscher W irtschaftsgeschichte. Sie zeigt, w ie  der Indu- 
strialisierungsprozeß, von dem der hallesche W irtschaftsbezirK  
in  den le tzten 20 Jahren besonders lebhaft ergriffen wurde, 
auch die Entw icklungsbedingungen des bodenständigen priva ten  
Bankgewerbes verändert hat. D er Verfasser kom m t zu dem 
Ergebnis, daß vo r allem die die loka le  Hausmacht vertretenden 
dre i größeren Bankhäuser die Veränderung ih re r Existenz
bedingungen ohne wesentliche Machteinbuße überstanden haben, 
obwohl ihnen im V erlau f der industrie llen  Konzentrations
bewegung ein T e il des Kundenstammes verlo ren  ging und aus 
dem Aufkom m en einer Reihe von Spezialbanken, von öffen t
lich -rech tlichen  K red itin s titu te n  und von G roßbankfilia len eine 
G efahr fü r ih re trad ition e lle  Vorm achtste llung erwuchs. D ie 
Untersuchung lehrt, daß be i Aufrechterha ltung einer guten, 
soliden T ra d itio n  und einer klugen, anpassungsfähigen Ge
schä ftspo litik  auch der P riva tbank ie r seine Existenzgrundlagen 
erhalten und ausbauen kann, n ich t zu le tz t dort, wo er m it der 
W irtscha ft eines lo ka l umgrenzten Bezirks aufs engste ve r
wachsen ist. Dr, V i c t  o n u s ,  Berlin.


